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Vorwort

für diese Ausgabe unseres Magazins 
hatten wir viele Themen in Planung – 
jetzt überragt eines alle. Das Corona-
virus und die Covid-19-Pandemie stel-
len jede und jeden von uns vor neue 
Herausforderungen. Wir möchten Sie 
in dieser Situation unterstützen und 
begleiten.

Viele von uns haben drängende Fra-
gen und eine wahre Informationsflut 
stürzt auf uns ein. Umso wichtiger ist 
es für Sie, dass Sie Ihre Fragen kom-
petent beantwortet wissen. In dieser 
Ausgabe geben wir Antworten auf 
einige Fragen rund um Corona! Es ist 
aber nur ein Auszug aus dem, was 
wir online für Sie zusammengetragen 
haben. Auf unserer Startseite www.
uks.de finden Sie Aktuelles zum 
Corona-Virus und eine umfangreiche 
Sammlung von Informationen, Emp-
fehlungen und Mustergefährdungs-
beurteilungen nach Branchen.

Auf vieles, was sonst alltäglich war, 
müssen wir verzichten oder hinten 
anstellen: Unser Seminarangebot ist 
ausgesetzt, die meisten Betriebsbe-
gehungen vor Ort fallen derzeit aus. 
So können wir auch unsere Verlei-
hung der Präventionsprämien in die-
sem Jahr nicht in einer Präsenzveran-
staltung durchführen, wir berichten 
dafür aber ausführlich in dieser Aus-
gabe darüber. 
Ein Tipp hierzu: In diesen Tagen kann 
das zur Verfügung gestellte Prämien-
geld sicherlich gut in den Betrieben 
für die notwendigen Hygienemaßnah-
men verwandt werden!

Aber auch in diesen Zeiten der Ein-
schränkungen sind wir weiterhin so 
organisiert, dass wir im Beratungs- 
oder Versicherungsfall stets ver-
lässlich erreichbar sind – für unsere 
Mitgliedsbetriebe und unsere Versi-
cherten gleichermaßen.

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. 
Dazu gehört auch, dass dieses Heft 
neben den Corona-Sonderseiten wei-
tere Themen enthält.  Denn so sehr 
uns die Pandemie bewegt und wohl 
noch für einige Zeit begleiten wird: 
Wir brauchen in allen Bereichen eine 
dauerhaft gute Grundlage, um sicher 
und gesund arbeiten zu können. Wir 
alle können dazu beitragen.

Achten Sie auf sich und andere, hal-
ten Sie Abstand und doch zusammen.

Mit den besten Grüßen in dieser be-
wegten Zeit 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Vorwort

Ihr

Thomas Meiser
Geschäftsführer
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Prävention in Zeiten der 
Corona-Pandemie
Arbeitsschutz ist Gesundheitsschutz

Das winzige, für das menschliche Auge unsichtbare Teil-
chen, das Coronavirus SARS-CoV-2 steht im weltweiten 
Fokus von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Atem-
wegserkrankung COVID-19, die es verursacht, hat sich 
unter der Bezeichnung Corona rasend schnell zu einer 
weltweiten Pandemie entwickelt. Das Tückische an die-
sem Erreger ist seine Infektiosität. Selbst symptomlose 
aber bereits infizierte Personen können das Virus über 
Tröpfchen- und Schmierinfektion weiterverbreiten, ohne 
dass bestehende Krankheitszeichen vor einer Infektion 
warnen könnten. Das Krankheitsbild reicht von überwie-
gend milden Verläufen, über zum Teil schwere Atemweg-
serkrankungen bis hin zu teils tödlichen Verläufen bei 
zumeist vorgeschädigten,oft älteren Personen. Bisher 
gibt es keinen Impfschutz und kein medizinisches Heil-
verfahren, weshalb auch das Coronavirus vom Ausschuss 
für biologische Arbeitsstoffe (ABAS) vorläufig in die 
zweithöchste Risikogruppe 3 eingestuft wurde. Damit das 
Gesundheitssystem dieser epidemieartigen Ausbreitung 
und den medizinischen Anforderungen genügen kann, 
wurden noch nie dagewesene Maßnahmen ergriffen, die 
zu erheblichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
persönlichen Einschränkungen geführt haben. Im Mo-
ment werden die Beschränkungen wieder behutsam zu-
rückgefahren, damit Gesellschaft und Wirtschaft wieder 
mehr zu einer eingeschränkten Normalität finden können. 
Damit dies auch in der Arbeitswelt bis hin zu Schulen 
und Kindertageseinrichtungen unter möglichst sicheren 
Bedingungen gelingen kann, wurden und werden immer 
noch praktikable Lösungen zum Schutz der dort tätigen 
Personen entwickelt. 

SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard
Schon seitdem die Dimension dieser Pandemie sich auch 
für die Arbeitswelt abzeichnete, arbeiten die Akteure 
für Sicherheit und Gesundheit auf Bundes- und Landes-
ebene sowie die gesetzlichen Unfallversicherungsträger 
gemeinsam mit den Sozialpartnern unter Hochdruck an 
Regelungen und Hilfestellungen für die neuen Herausfor-
derungen. Notwendige, befristete Änderungen an rechtli-
chen Vorgaben wurden zeitnah beschlossen, um adäquat 
auf die aktuelle Gefährdungslage reagieren zu können. 
Am 16. April wurde von Bundesarbeitsminister Huber-
tus Heil in Abstimmung mit der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) der verbindliche SARS-CoV-2 
Arbeitsschutzstandard verkündet, der durch grundsätzli-
che Handlungsempfehlungen zu der aktuellen Infektions-
gefährdung in der Arbeitswelt und in den Bildungseinrich-
tungen Sicherheit und Orientierung geben soll.

Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard gibt mit 10 Eck-
punkten die wesentlichen Kriterien vor, deren Berück-
sichtigung für den Arbeitgeber bei der Gefährdungsbeur-
teilung zur betrieblichen Pandemieprävention zwingend 
geboten ist. Entsprechend der klassischen Vorgehens-
weise nach Arbeitsschutzgesetz werden auch hier tech-
nische, organisatorische und personenbezogene Maß-
nahmen (TOP-Prinzip) entsprechend ihrer gesetzlichen 
Rangfolge beschrieben. Durch diese Arbeitsschutzmaß-
nahmen soll der betriebliche Gesundheitsschutz gewähr-
leistet und letztendlich durch Unterbrechen von Infekti-
onsketten mittelfristig ein andauernden Zustand flacher 
Infektionskurven hergestellt werden. 

Die 10 Eckpunkte des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards

1. Arbeitsschutz gilt weiter – und muss bei einem schritt-
weisen Hochfahren der Wirtschaft zugleich um betrieb-
liche Maßnahmen zum Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 
ergänzt werden! 

2. Sozialpartnerschaft nutzen, Arbeitsschutzexperten 
einbinden, Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorge aus-
weiten! 

3. Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern wird 
universell auch bei der Arbeit eingehalten – in Gebäuden, 
im Freien und in Fahrzeugen! 

4. Abläufe werden so organisiert, dass die Beschäftigten 
möglichst wenig direkten Kontakt zueinander haben! 

5. Kein Mitarbeiter kommt krank zur Arbeit! 

6. Zusätzlichen Schutz bei unvermeidlichem direkten 
Kontakt sicherstellen! 

7. Zusätzliche Hygienemaßnahmen treffen! 

8. Arbeitsmedizinische Vorsorge nutzen; Risikogruppen 
besonders schützen! 

9. Betriebliche Beiträge zur Pandemievorsorge sicherstel-
len! 

10. Aktive Kommunikation rund um den Grundsatz 
„Gesundheit geht vor!“

Prävention
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Branchenspezifische Konkretisierungen

Maßstab für alle Maßnahmen ist eine Minimierung po-
tenzieller Übertragungswege im Betrieb. Dies beginnt mit 
dem Fernhalten von Beschäftigten mit ungeklärten Atem-
wegssymptomen vom Betriebsgelände und setzt sich fort 
über die Reduzierung gleichzeitig anwesender Personen 
auf der Arbeitsstätte (Schichtbetrieb, Homeoffice), der 
Festlegung von Einzelarbeitsplätzen und fester Arbeits-
gruppen, der Einhaltung des Mindestabstandsgebotes 
von 1,5 m, der Tragepflicht von Mund-Nase-Bedeckungen 
bei Unterschreitung des Mindestabstandes und dem An-
bringen von Trennwänden bis hin zu Reinigungs- und Des-
infektionsvorgaben bei gemeinsam benutzten Arbeits-
räumlichkeiten und –mitteln sowie bei der persönlichen 
Hygiene. Wie genau jetzt diese prinzipiellen Vorgaben in 
konkrete branchenspezifische Schutzmaßnahmen um-
gesetzt werden können, dazu hat seitens der DGUV der 
Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Hussy schnelle Konkre-
tisierungen mit branchenspezifischen Informationen und 
Beratungsangeboten angekündigt, die unter der DGUV-
Corona-Seite abzurufen sind. Sie werden ständig aktua-
lisiert und erweitert.

Bei dem Suchen nach Lösungen zu bestimmten betriebs- 
und branchenspezifischen Fragestellungen kann man 
aufgrund des übergroßen Informationsangebotes leicht 
den Überblick verlieren. Die Unfallkasse Saarland bietet 
deshalb auf ihrer Internetseite unter der Rubrik Aktuelle 
Informationen zum Corona-Virus den Link Empfehlungen, 
Mustergefährdungsbeurteilung nach Branchen an, unter 
dem Sie Unterstützungsangebote für die Branchen fin-
den, wie sie typischerweise in unserer Mitgliedsstruktur 
vorkommen. Diese Liste wird ständig erweitert und aktu-
alisiert.

Die durch die Corona-Pandemie bedingten Änderungen 
unserer gewohnten Arbeitsweisen werfen auch ganz neue 
Fragen des sozialen und betrieblichen Miteinanders, der 
Kommunikation und der Führung auf. Zu diesen und wei-
teren aktuellen Themen finden Sie auf den DGUV-Corona-
Seiten vielseitige Informations- und Hilfsangebote.

Prävention

Dr. Christof Salm 
Abteilung Prävention
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Unverzichtbares Engagement

Mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz 
leisten rund 670.000 Sicherheitsbe-
auftragte einen wertvollen Beitrag für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit. 2019 feiert dieses ganz beson-
dere Ehrenamt 100-jähriges Jubiläum. 
Wie sich die Rolle der Sicherheitsbe-
auftragten im Laufe dieser Zeitspan-
ne entwickelt hat, beschreibt Gerhard 
Kuntzemann.

Heute gibt es rechtliche Vorgaben, 
wann und wie viele Sicherheitsbe-
auftragte durch die Unternehmen 
bestellt werden müssen. Wie war die 
Situation vor 100 Jahren?

In den Jahren des Ersten Weltkriegs 
ging die Bedeutung des Arbeits-
schutzes durch die Aufhebung vieler 
Regelungen massiv zurück. Ab 1919 
setzte wieder eine positive Entwick-
lung ein: Der Achtstundentag wurde 
eingeführt, die Arbeiterwohlfahrt 
gegründet und das Amt des Unfall-
vertrauensmanns als Vorgänger des 
Sicherheitsbeauftragten geschaffen.

Warum wurde das Amt des Unfallver-
trauensmanns geschaffen und worin 
bestanden seine Aufgaben?

Die Einführung dieses Amtes hatte 
unterschiedliche Motive. So strebten 
unter anderem Arbeiter eine Beteili-
gung an der berufsgenossenschaft-
lichen Aufsicht an. Zudem gab es in 
den Betrieben eine sehr hohe Anzahl 
an schweren Verletzungen und gar 
tödlichen Arbeitsunfällen. Dement-
sprechend bestand die zentrale Auf-
gabe des Unfallvertrauensmanns in 
der Unfallverhütung. Dazu zählte es, 
zu überprüfen, ob vorgeschriebene 
Schutzvorrichtungen vorhanden und 
ordnungsgemäß benutzt wurden. 

Mängel sollten sie direkt an den Vor-
gesetzten melden und gegebenen-
falls selber Vorschläge zur Verbesse-
rung machen. Festgeschrieben wurde 
dies in der Ende 1919 beschlossenen 
Regelung des Paragrafen 14a der Nor-
mal-Unfallverhütungsvorschrift.

Wie entwickelte sich das Amt nach 
dem Zweiten Weltkrieg im geteilten 
Deutschland?

In der DDR gab es bereits in den Fünf-
zigerjahren Sicherheitsbeauftragte, 
deren Aufgaben vergleichbar mit de-
nen der Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit waren. Der Nachfolger des Unfall-
vertrauensmanns wurde in der DDR 
„Arbeitsschutzobmann“ genannt.

Und wie ging es mit dem Unfallver-
trauensmann in der Bundesrepublik 
weiter?

Mit dem Unfallversicherungs-Neure-
gelungsgesetz von 1963 wurde das 
Dritte Buch der Sozialversicherung 
grundlegend überarbeitet. In diesem 
Rahmen wurde im Paragrafen 719 der 
Begriff „Sicherheitsbeauftragter“ 
als Nachfolger des Unfallvertrau-
ensmanns eingeführt. Er sollte den 
Unternehmer bei der Durchführung 
des Unfallschutzes unterstützen und 
sich davon überzeugen, dass die vor-
geschriebenen Schutzvorrichtungen 
vorhanden waren und benutzt wur-
den. 

Im Gegensatz zum Unfallvertrau-
ensmann wurde der Sicherheitsbe-
auftragte nicht mehr von den Ar-
beitnehmern gewählt, sondern vom 
Unternehmer ernannt.

Lange Zeit stand die Unfallverhütung 
im Fokus der Tätigkeiten der Sicher-
heitsbeauftragten. 
Warum hat sich das geändert?

Mit den Schlagwörtern „menschen-
gerechte Arbeit“ und „Humanisierung 
der Arbeitswelt“ hat sich ab Ende der 
Sechzigerjahre die Bandbreite des 
Arbeitsschutzes über die Unfallver-
hütung hinaus massiv ausgeweitet. 

Das hat dazu geführt, dass Sicher-
heitsbeauftragte in der betriebli-
chen Praxis mit Aufgaben über die 
Unfallverhütung hinaus betraut wur-
den – unter anderem in Richtung Ge-
sundheitsschutz und Gesundheits-
förderung.

Wie wird sich die Rolle der Sicher-
heitsbeauftragten in Zukunft entwi-
ckeln?

Heute leisten rund 670.000 Si-
cherheitsbeauftragte einen wichti-
gen Beitrag für einen mittlerweile 
breit aufgestellten Arbeitsschutz in 
Deutschland. Die permanente Weiter-
entwicklung des Rollenbildes gehört 
zur 100-jährigen Erfolgsgeschichte 
der Sicherheitsbeauftragten: 

1919 war das Ziel die Verhütung von 
Arbeitsunfällen, heute geht es um die 
Gewährleistung von Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit.

Insofern spiegelt der Begriff „Sicher-
heitsbeauftragter“ nicht mehr ausrei-
chend die Tätigkeiten des Ehrenam-
tes wider. Gesundheitsschutz bzw. 
die Verhütung von arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren sowie die Ge-
sundheitsförderung werden an Be-
deutung zunehmen. 

Dies liegt auch an den großen The-
menkomplexen der modernen Ar-
beitswelt, wie Digitalisierung und 
Industrie 4.0. Neben der fachlichen 
Qualifikation werden methodische 
und soziale Kompetenzen immer 
wichtiger.

Mit den sozialen Medien stehen den 
Sicherheitsbeauftragten zusätzliche 
Kanäle zur Verfügung, um mit Kol-
leginnen und Kollegen, aber auch 
Vorgesetzten zu kommunizieren. So 
agieren Sicherheitsbeauftragte in 
ihrem Umfeld zunehmend als Lotsen 
und bilden in Betrieben und Einrich-
tungen eine wichtige Schnittstelle für 
andere, die im Arbeitsschutz haupt- 
oder ehrenamtlich tätig sind. 

Aus Sicherheitsbeauftragten sind Be-
auftragte für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit geworden.

100 Jahre Sicherheitsbeauftragte
Prävention

Quelle: arbeit & gesundheit, 
Ausgabe 6/2019
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Lärm am Arbeitsplatz ist auch in der 
digitalisierten Berufswelt ein Thema 
von hoher Brisanz. So können Be-
schäftigte, die über eine längere Zeit 
starkem Lärm ausgesetzt sind, eine 
Lärmschwerhörigkeit entwickeln. Die-
se wird unter bestimmten Rahmenbe-
dingungen als eine Berufskrankheit 
durch die Unfallversicherungsträger 
anerkannt. Den erkrankten Perso-
nen fällt es in der Regel sehr schwer, 
Unterhaltungen mit Umgebungsge-
räuschen zu folgen, was meist dazu 
führt, dass Betroffene Menschenan-
sammlungen meiden, sich aus dem 
gesellschaftlichen Leben immer mehr 
zurückziehen und vereinsamen. 

Zur Stärkung der präventiven Arbeit 
zum Thema Lärm in den Mitglieds-
betrieben stellt die Unfallkasse Saar-
land ein Lärmmessgerät als Leihgerät 
zur Verfügung, welches Personen 
ausleihen können, die in den jewei-
ligen Betrieben bereits im Arbeits-
schutz tätig sind und im Rahmen 
eines Seminars die Fachkunde nach 
§ 4 der Lärm- und Vibrationsarbeits-
schutzverordnung erworben haben. 

Der Erwerb dieser Fachkunde ist auf-
grund der Komplexität des Themas 

für eine aussagekräftige Lärmmes-
sung sinnvoll und notwendig, da der 
Gesetzgeber und auch die DGUV die-
sen Nachweis fordern.

Das Seminar zum Erwerb der Fach-
kunde wurde im Dezember 2019 
erstmalig von der Unfallkasse Saar-
land für Teilnehmende der Mitglieds-
betriebe angeboten. Im Verlauf des 
dreitägigen Seminars lernten die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen das 
Regelwerk zur Lärmmessung am Ar-
beitsplatz kennen und konnten das 
Erlernte während der Praxisübungen 
vertiefen. 

Als Grundlage wurden zunächst die 
physikalischen Kenngrößen, die 
Ausbreitung des Schalls und das 
Rechnen mit Pegelwerten vermittelt. 
Hierauf aufbauend wurden die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer mit den 
einschlägigen Regeln, z.B. DIN 9612, 
TRLV Lärm und der ASR A3.7 vertraut 
gemacht. Diese enthalten detaillier-
te Regelungen zur Vorbereitung ei-
ner Messung, deren Durchführung 
und auch zur Auswertung. Weiterhin 
wurden Kenntnisse zu Aufbau und 
Funktion des menschlichen Ohrs und 
zu der durch Lärm hervorgerufenen 

Berufskrankheit „Lärmschwerhörig-
keit“ vermittelt. 

Ebenso waren die richtige Auswahl 
von Gehörschutz zum Arbeiten bei 
Lärm und auch die Raumakustik zur 
Ermittlung und Bewertung der Nach-
hallzeit Teil des Seminars. Durch die 
vermittelten Inhalte und die Praxis-
übungen waren zu Ende des Seminars 
alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
in der Lage die Prüfung zum Erwerb 
der Fachkunde nach § 4 der Lärm- 
und Vibrationsarbeitsschutzverord-
nung erfolgreich zu absolvieren. 

Erwerb der Fachkunde nach
§ 4 LärmVibrationsArbschV

Prävention

Holger Metzger 
Abteilung Prävention

Seminarteilnehmer bei der Praxisübung

Gesundheitstage 2019
Einige unserer Mitgliedsunterneh-
men haben im Jahre 2019 einen Ge-
sundheitstag für ihre Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen durchgeführt, bei 
denen die Unfallkasse Saarland un-
terstützend dabei war. Eine breit ge-
fächerte Palette an Angeboten wurde 
bei den einzelnen Gesundheitstagen 
dargeboten. 

Die Themen reichten von Bewegung 
und Ernährung über Entspannung bis 
hin zur Thematik des demographi-
schen Wandels.

Gesundheitstag beim Regionalver-
band Saarbrücken

Beim Regionalverband Saarbrücken 
mit dem Motto  „Gesund durchs Ar-
beitsleben“ wurden über den Tag 
verteilt verschiedene Vorträge und 
Workshops zu den Themen „Vor-
sorgevollmacht und Betreuungs-
verfügung“, „Superfood“, „Hilfs-
möglichkeiten bei der Pflege von 
Angehörigen“, „Jump Fitness“, 
„WingTsun“, „Pause in Bewegung“ 
und „Pause in Balance“ angeboten. 

Die Unfallkasse Saarland war mit 
dem Bellicon, ein Minitrampolin, 
am Gesundheitstag des Regional-
verbands beteiligt. Es bestand die 
Möglichkeit das Trampolinspringen 
auszuprobieren. Außerdem wurden 
verschiedene Varianten aufgeführt, 
welche Übungen man noch auf dem 
Bellicon durchführen kann. Auch 
weitere Informationen wurden hierzu 
gegeben. Regelmäßiges Trampolin-
training hat viele positive Auswirkun-
gen auf den gesamten Körper. Das 
Schwingen auf dem Gerät stärkt nicht 
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nur das Herz-Kreislauf-System und 
sämtliche Muskeln, sondern aktiviert 
auch den Stoffwechsel jeder einzel-
nen Zelle. Weitere Mitmach-Angebo-
te waren z. B. Propriozeptionszirkel, 
Cardioscan – eine Herz- und Stress-
messung, Biozoommessung – Check 
des Immunsystems über Hautwider-
stand, Superfood-Ausstellung, Re-
aktionswand und Altersanzug, alles 
Angebote der AOK. Weiterhin konnte 
man einen Sehtest durchführen, sich 
informieren zu „Fit am Arbeitsplatz“ 
und Ergonomie am Arbeitsplatz und 
faire Säfte, alkoholfreie Cocktails und 
Mango-Lassi probieren. Zur Entspan-
nung und Abwechslung bestand die 
Möglichkeit einer mobilen Massage, 
Mini-Kicker oder Minitischtennis. Au-
ßerdem konnte man auch mal eigens 
einen Feuerlöscher ausprobieren.

Gesundheitstag an der Universität 
des Saarlandes

Bei dem Gesundheitstag der Univer-
sität des Saarlandes unter dem Motto 
„Check your Back: Starker Rücken“ 
war die Unfallkasse Saarland mit 
dem Pedalo-Parcours, ein Koordina-
tionsparcours, mit dem man seinen 
Gleichgewichtssinn trainieren kann, 
vor Ort. 

Der Parcours besteht aus unter-
schiedlichen Übungsstationen, die 
eine Vielzahl komplexer Bewegungs-
muster entlang der Körperachsen 
trainieren. Hierdurch kann das ge-
samte Gleichgewichtssystem trai-
niert werden. Ansonsten konnten die 
Mitarbeiter/innen an diversen Infor-
mations- und Aktionsständen sich 
informieren, Gesundheitswerte mes-
sen lassen, Rückenmuskulatur und 
Reaktionsgeschwindigkeit testen. 
Als Beispiel zur Reaktionsgeschwin-
digkeit konnte die Aktionswand der 
Techniker Krankenkasse ausprobiert 

werden. Weiterhin bestand auch die 
Möglichkeit der Mitarbeiter/innen 
an einem Probetraining im Uni-Fit 
sowie an verschiedenen Kursen und 
Workshops wie „Starker Rücken“,  
„Zurück zum Gefühl“ und „Achtsam-
keit“  teilzunehmen. Ein Highlight war 
das Human Table Soccer, bei dem die 
Teilnehmenden selbst in die Rolle der 
Spielfiguren schlüpfen konnten. 

Gesundheitstag im Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Energie und Ver-
kehr und im Ministerium der Justiz

Auch beim Gesundheitstag im Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr und Justizministerium 
waren wir mit dem Pedalo-Parcours 
mit dabei. Auch hier wurden den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
wertvolle Tipps mitgegeben für ei-
nen erfolgreichen und gesunden Ar-
beitsalltag. Der Gesundheitstag lief 
unter dem Motto „Gesunder Körper. 
Gesunde Haltung. Körpersprache in 
Job und Alltag.“ Auch hier war unter 
anderem die AOK mit von der Partie. 
Ein Impulsvortrag über Körperspra-
che von Frau Schneider von der GGW 
Homburg stimmte die Teilnehmen-
den auf den Gesundheitstag ein. Bei 
zahlreichen Mitmach-Angeboten, 
Vorträgen und Workshops ging es um 
die Themen kommunikative Kompe-
tenzen, Gesundheitsförderung und 
die Widerstandskraft gegen äußere 
Belastungen. Die Mitarbeiter/innen 
konnten sich weiterhin über gesunde 
Ernährung mit regionalen Produkten, 
Entspannungsmethoden sowie über 
das Thema „Pflege Angehöriger“ in-
formieren.

Gesundheitstage bei der Stadt Hom-
burg im Rathaus sowie im Städti-
schen Baubetriebshof 
Für mehr Gesundheit und Bewegung 
sensibilisiert

Gesundheit ist das oberste Ziel jedes 
Menschen und steht ganz oben auf 
der Wunschliste. Jeder ist bestrebt, 
gesund zu sein und natürlich zu 
bleiben. Auch der Stadtverwaltung 
Homburg liegt die Gesundheit ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

besonders am Herzen. Aus diesem 
Grund führt die Stadt seit mehreren 
Jahren im Rahmen des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements sowohl 
für ihre Beschäftigten im Rathaus als 
auch im Baubetriebshof (BBH) einen 
Gesundheitstag durch, welcher mit 
vielseitigen Angeboten aus den Be-
reichen Bewegung, Ernährung und 
Stressbewältigung aufwartet. Inter-
essierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus Verwaltung und BBH hat-
ten an diesem Tag die Möglichkeit, 
sich rund um das Thema „Gesund-
heit“ zu informieren und auch selbst 
aktiv mitzumachen. 
„Wir haben uns als Stadt das The-
ma ‚Gesundheit‘ auf die Fahne ge-
schrieben und wollen es von Seiten 
der Stadt immer weiter ausbauen 
und stärken“, erklärte Beigeordnete 
Christine Becker, welche sich im Foy-
er des Rathauses über die einzelnen 
Angebote informierte. Ziel dieser Ak-
tion sei es, „mehr Gesundheit und Be-
wegung ins Rathaus zu bringen und 
die Beschäftigten für das Thema ‚Ge-
sundheit‘ mit vielfältigen Mitmach-
aktionen und gesundheitsfördern-
den Maßnahmen zu sensibilisieren“.
Angeboten wurden unter anderem 
die Schnupperstunden „Progressive 
Muskelentspannung nach Jacobson 
(PMR)“, „Yoga“ sowie „Faszientrai-
ning“. Darüber hinaus informierte 
die Bosch BKK über die Jahreskam-
pagne „Schlafstörungen“ und gab 
nützliche Tipps und Verhaltensregeln 
zum Thema „Gesunder Schlaf“. Ein 
altbewährter Partner des Gesund-
heitstages ist die IKK, welche neben 
einem Vortrag zum Thema „Gesun-
de Ernährung“  auch Bioimpedanz-
Messungen anbot. Diese Messungen 
zeigten die Körperzusammensetzung 
des jeweiligen Teilnehmenden und 
erfassten dabei einzelne Werte wie 
Körperzellmasse, Wasser und Fett. 
Blutzucker und Blutdruck konnte man 
bei zwei Mitarbeitern der Marktapo-
theke Homburg überprüfen lassen. 
Übungen auf dem Minitrampolin, die 
Gleichgewicht, Körperspannung und  
Tiefenmuskulatur stärken, bot unser 
gesetzlicher Unfallversicherungsträ-
ger, die Unfallkasse Saarland, an. 

Abgerundet wurde der diesjährige 
Gesundheitstag mit einem interes-
santen Vortrag zum Thema „Selbst-

Bianca Dincher
Abteilung Prävention
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motivation“. Dabei ging es etwa um 
die Fragen „Wie bin ich aufgestellt 
bei den Themen ‚Einfluss‘, ‚Anerken-
nung‘ ‚Beziehungen‘?“,  „Wie steht es 
bei diesen Themen um die Relation 
zwischen meinen Werten und meiner 
Realität am Arbeitsplatz?“. „Welchen 
Gestaltungs-Spielraum sehe ich für 
mich bei der Arbeit als solcher und 
beim Umgang mit den Menschen, 
die zu meinem Arbeitsplatz gehören 
(Vorgesetzte, Kollegen, Klientel) in 
Bezug auf meine Lebensmotive?“
Auf großes Interesse stieß wieder 
die „Smoothie-Bar“. Das bewährte 
Smoothie-Team hatte wieder mehre-
re leckere Smoothies zum Verkosten 
im Angebot. Darüber hinaus lagen 
verschiedene Smoothie-Rezepte aus, 
die man sich mit nach Hause nehmen 
und ausprobieren konnte.

Um ein Feedback über die einzelnen 
Angebote der betrieblichen Gesund-
heitsaktion im Rathaus zu bekom-
men, hatte der BGM-Steuerkreis 
einen Beurteilungsbogen  ausge-
legt. Schließlich ging es darum, das 
Maßnahmenangebot zu verbessern. 
Zudem hatten die Beschäftigten die 
Möglichkeit, Vorschläge für weitere 
Gesundheitsaktionen anzukreuzen 
bzw. selbst Vorschläge zu machen. 
Selbstverständlich erfolgte die Aus-
wertung aller Antworten wie in den 
Vorjahren anonym.    

Gesundheitstag der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken

Der 3. Gesundheitstag für die Mitar-
beiter/innen der Landeshauptstadt 
Saarbrücken und der Eigenbetriebe 
fand am 4.12.2019 statt. Diesmal lag 
der Schwerpunkt auf dem Thema 
„Gesund älter werden“. Zu diesem 
Thema gab es viele interessante Vor-
träge, Workshops und Testmethoden 
und es konnten Denk- und Hand-
lungsimpulse erworben werden, was 
man selbst tun kann, um zu einem 
guten Gelingen der eigenen Entwick-
lung beizutragen. So gab es Infos 
zum Thema „Souverän und gesund 
arbeiten in allen Lebensphasen“, wie 
man mit einer Doppelbelastung in ei-
ner Pflegesituation besser umgehen 

kann oder man konnte testen, wie es 
um die eigene Widerstandsfähigkeit 
steht und sich Tipps für Handlungs-
möglichkeiten zum Training der soge-
nannten Resilienz geben lassen. Un-
sere zertifizierten internen Mediator/
innen konnten über die Möglichkei-
ten einer Mediation bei Konfliktfällen 
beraten. 

Bei den Ernährungsthemen waren 
sowohl der Vortrag über die positi-
ven Auswirkungen gesunder Öle auf 
unseren Körper als auch der Vortrag 
über das „wunderbare Mikrobiom“, 
in dem man Informationen erhielt, 
was man selbst für einen gesunden 
Darm tun kann, stark besucht. Im 
Hauberrissersaal konnte man sich 
dann anschließend mit einen virtuel-
len Rundgang durch den Darm über 
Darmkrebs informieren. Am Stand 
„du bist, was du isst! - Saarbrücken 
Denkt Global“ gab es allgemeine 
Nachhaltigkeitsinformationen über 
Bio- und Fair- Anbau aber auch über 
Lebensmittelverschwendung, Mobili-
tät und den Klimawandel. 

Aber auch die körperliche Bewegung 
kam nicht zu kurz: Man konnte in un-
sere verschiedenen Betriebssport-
gruppen reinschnuppern, ein ganz-
heitliches Rückentraining im Rathaus 
oder in der Kita Jägersfreude absol-
vieren oder auf dem mehrdimensio-
nal beweglichen Flugsimulator „Ica-
ros“ anhand der Anspannung der 
Muskulatur und der eigenen Körper-
balance das Spielgeschehen steuern. 

Interessant war es auch, sowohl auf 
der Erlebnistour als auch anhand des 
Gert-Alterssimulationsanzuges zu 
erfahren, wie sich bestimmte körper-
liche Einschränkungen auf den „nor-
malen“ Alltag auswirken. 

Die Rückmeldungen durch die Besu-
cherinnen und Besucher waren sehr 
positiv und es gab einige Anregungen 
und Vorschläge für den nächsten 
Gesundheitstag.

Insgesamt war es ein tolles Angebot 
und ein gelungener Tag, der mit Si-
cherheit wieder stattfinden wird.

Bernhard Reichhart, 
Pressestelle, Stadt Homburg

Bärbel Heydt, 
Personal- und Organisationsamt, 
Betriebliches Gesundheitsma-
nagement, Landeshauptstadt 
Saarbrücken
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Herr Doepke, warum engagiert sich 
die gesetzliche Unfallversicherung 
überhaupt für das Thema Verkehrs- 
sicherheit?

Verkehrsunfälle sind oft sehr schwer- 
wiegend – für Betroffene und Ange- 
hörige, aber auch für Betriebe. Und: 
sie sind für einen Großteil der schwe- 
ren Unfälle verantwortlich – sowohl 
bei der Arbeit als auch auf dem Weg 
dorthin. Vierzig Prozent der unfallbe- 
dingten Todesfälle und ein Fünftel der 
Unfälle, die zu bleibenden Behinde-
rungen führen, gehen auf Verkehrs- 
unfälle zurück – und machen einen 
nicht unerheblichen Teil der Fälle für 
die gesetzliche Unfallversicherung 
aus. Unser Ziel ist die Vision Zero. Die 
spricht für sich.

Wie wollen die Unfallversicherungs- 
träger diese Zahlen denn senken?

Wir gehen das aus unterschiedlichen 
Richtungen an. Zum Beispiel bieten 
viele Unfallversicherungsträger den 
Mitgliedsbetrieben an, Fahrsicher-
heitstrainings für die Beschäftigten 
zu bezuschussen. Wir engagieren uns
aber auch in der Forschung. So wird 
beispielsweise dazu geforscht, wie 
Ablenkung im Straßenverkehr pas-
siert und wie sie sich auf die Unfall-
zahlen auswirkt. Das ist seit dem 
Aufkommen von Smartphones ein 
großes Thema geworden. Außerdem 
sprechen Unfallkassen und Berufs- 
genossenschaften die Unternehmen 
direkt an, um Sicherheit noch weiter 
zu verankern. 

Es sitzt aber ja jeder alleine am Steuer 
oder auf dem Rad: Wie können Betrie-
be trotzdem Einfluss nehmen?

Wenn man nur sagt, dass jeder selbst 
verantwortlich ist, macht man es 
sich zu einfach. Wie wir uns im Ver-
kehr verhalten, hat viel mit der Kul-
tur zutun, in der wir uns bewegen. 
Wir brauchen Betriebe, die ihren Be-
schäftigten sagen: Es ist uns wich-
tig, dass ihr vorsichtig fahrt oder auf 
dem Rad einen Helm aufzieht. Es 
gibt aber Unternehmen, da gilt es 
als„unmännlich“, einen Schutzhelm 
zu tragen oder den Sicherheitsgurt 
anzulegen. Ob der Chef oder die Che-
fin das bestärkt, ignoriert oder aber 
sagt: „Das toleriere ich nicht“, macht 
für die Kultur im Unternehmen einen 
großen Unterschied. Als gesetzliche 
Unfallversicherung setzen wir da mit 
der Kampagne kommmitmensch an.

Wie geht denn die Kampagne 
kommmitmensch auf Verkehrssicher-
heit ein?

Seit Juni werben wir verstärkt dafür, 
Verkehrssicherheit als Teil einer Prä- 
ventionskultur zu verstehen. Um den 
Dialog zwischen Beschäftigten und 
Führungskräften anzuregen, haben 
wir Plakate entwickelt, die wir in die
Unternehmen bringen. Auf den Plaka- 
ten zeigen wir Regelverstöße – also
im wahrsten Sinne des Wortes „blöde 
Ideen“ – und rufen dann aber dazu 
auf, es besser zu machen.
 
Und wie sieht das konkret aus?
Wie kann es besser gemacht werden?

Beispielsweise sollte man ein schwie-
riges Gespräch mit dem Chef – wie 
auch auf einem der Plakate zu sehen 
– nicht während der Fahrt führen. 
Auch nicht über die Freisprechein-
richtung. Für das Gespräch sollte man 
anhalten, am besten das Fahrzeug 

verlassen. Das Plakat spricht aber vor 
allem auch die Führungskraft an: Sie 
soll ihre Beschäftigten während der 
Fahrt in Ruhe fahren lassen. Das ist die 
sicherste Variante.

Gibt es denn noch weitere Informa-
tionen für Betriebe über die Plakate 
hinaus?

Natürlich. Wir haben die Website der 
Kampagne, die viele Informationen 
bereithält. Aber die Kampagne lebt 
auch von Beteiligung. Auf Facebook
küren wir zum Beispiel jede Woche 
einen “kommmitmenschen der Wo-
che“. Das sind Menschen oder Un-
ternehmen, die bereits leben, was 
wir uns für alle wünschen. Man kann 
aber auch ganz einfach unsere Inhal-
te liken oder teilen.
 
Wie kann ein Betrieb denn für mehr
Verkehrssicherheit sorgen?

Die Kampagne kommmitmensch
setzt auf mehrere Schritte – oder, um
im Bild der Kampagne zu bleiben, 
schlaue Ideen –, um eine Präventi-
onskultur zu entwickeln. Zunächst 
muss sich die Führung zur Verkehrs- 
sicherheit bekennen und klarma- 
chen, dass Verkehrssicherheit ein Teil 
der Unternehmensverantwortung ist. 

Schwerpunkt der Kampagne kommmitmensch

Prävention im Straßenverkehr

Prävention

Verkehrsunfälle sind oft gravierend. Der häufigste Grund: mangelnde Auf-
merksamkeit durch Smartphone und Co. Gregor Doepke, Leiter Kommuni-
kation und Pressesprecher der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, 
erklärt, wie Führungskräfte Einfluss nehmen können, damit Beschäftigte 
sicher ankommen, und warum die Unfallversicherungsträger hier einen 
Schwerpunkt setzen.
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Dann sollten Beschäftigte mit einbe- 
zogen werden, wenn es um gute Ide- 
en zur Verkehrssicherheit im Betrieb 
geht. Fehler, Gefahrensituationen, 
selbst das kleinste Risiko sollten er- 
fasst werden – und auch Teil der Ge- 
fährdungsbeurteilung sein. Wenn Sie 
diese Schritte berücksichtigt haben, 
dürfen Sie den letzten nicht verges- 
sen: Wertschätzung. Sicheres Fahr- 
verhalten von Beschäftigten sollte 
bemerkt und wertgeschätzt werden.

Warum sollten sich denn die Betriebe 
überhaupt mit Verkehrssicherheit be-
schäftigen?

Weil das klug ist. Unfälle sind oft 
schwerwiegend und mit viel Leid ver- 
bunden. Und wer ein Unternehmen 
leitet, der weiß, wie teuer Unfälle 
sind: Lohnfortzahlung, möglicherwei- 
se Ärger mit den Kundinnen und Kun- 
den, weil Aufträge liegen bleiben. Ja, 
Sicherheit und Gesundheit sind im 

ersten Schritt immer eine Investition
– aber die Investition zahlt sich aus. 
Das zeigt die Erfahrung, das belegen 
auch unsere Zahlen. Und das betrifft 
eben auch in besonderem Maße die 
Verkehrsunfälle. Deshalb ist eine In- 
vestition in Verkehrssicherheit eine 
schlaue Idee.

DGUV

Seminare bei der Unfallkasse
Saarland

Datum Seminar

31.08.2020 – 01.09.2020 Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen – was nun?

01.09.2020 Ausbildung zur/zum Sicherheitsbeauftragten Teil 1

02.09.2020 Unfallverhütung und Sicherheitserziehung in Kindertageseinrichtungen

03.09.2020 Ausbildung zur/zum Sicherheitsbeauftragten Teil 2 - Technik / Werkstätten

18.09.2020 – 19.09.2020 Fitness in der Feuerwehr – Spiele von früher für Teams von heute

28.09.2020 Führungsverantwortung im Arbeits- und Gesundheitsschutz

29.09.2020 Erfahrungsaustausch Handlungshilfe 4.0

30.09.2020 Prävention von Berufskrankheiten

01.10.2020 Gesprächsführung im Arbeitsschutz für Sicherheitsbeauftragte

02.11.2020 Sicherheit und Gesundheitsschutz in Bädern

03.11.2020 Ausbildung zur/zum Sicherheitsbeauftragten Teil 2 - Verwaltung

04.11.2020 – 05.11.2020 Unterweisung

05.11.2020 – 06.11.2020 Ausbildung zur/zum Sicherheitsbeauftragten Teil 1

14.11.2020  Fitness in der Feuerwehr – SPOIN: SPiele und KoordinatION

Im Dezember des letzten Jahres ha-
ben wir Ihnen unsere Seminarbro-
schüre für das Jahr 2020 zukommen 
lassen. Sie können die Broschüre mit 
unserem Seminarprogramm auch 
auf unserer Internetseite (www.uks.
de) herunterladen bzw. einsehen. 
Darüber hinaus können Sie unser 
gesamtes Seminarangebot auch un-
mittelbar auf unserer Internetseite 
einsehen und sich dort direkt online 

anmelden. Sie können die Anmel-
dung sowohl für sich selbst, als auch 
für Mitarbeiter vornehmen. Um Ihnen 
die internen Planungen in Ihrem Un-
ternehmen zu erleichtern, können 
Sie sich seit diesen Jahres ab der Ver-
öffentlichung unseres Seminarpro-
gramms für alle Veranstaltungen im 
laufenden Jahr anmelden. Wir freuen 
uns, Ihnen hier einen Überblick über 
die Veranstaltungen im zweiten Halb-

jahr 2020 geben zu können. Entgegen 
unserer ursprünglichen Planungen 
werden wir aufgrund der aktuellen 
Situation durch die Corona-Pandemie 
sämtliche Veranstaltungen bis Ende 
des Jahres als Tagesseminare ohne 
Übernachtung durchführen. Es sind 
in allen Seminaren noch Plätze frei. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 
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SCHLAGKRÄFTIG GEGEN GEWALT
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH ZUR GEWALTPRÄVENTION FÜR 
KOMMUNALE JOBCENTER 

Prävention

Beleidigungen, Drohungen und kör-
perliche Angriffe auf Mitarbeiter ge-
hören – ebenso wie randalierende 
Kunden - mittlerweile in vielen öf-
fentlichen Verwaltungen leider zum 
Arbeitsalltag. Auch viele Jobcenter 
haben hiermit schon Erfahrung ge-
macht.
Vor diesem Hintergrund fand zum 
ersten Mal ein länderübergreifender 
Erfahrungsaustausch der Unfallkas-
sen Saarland, Hessen und Rhein-
land-Pfalz mit den kommunalen Job-
centern der jeweiligen Bundesländer 
statt.
Zu der zweitägigen Tagung vom 03. 
bis 04. Dezember 2019 in Höhr-Grenz-
hausen mit dem Titel „Schlagkräftig 

gegen Gewalt“ waren Vertreter aller 
kommunalen Jobcenter aus den drei 
Bundesländern eingeladen, um sich 
über Gewaltprävention in ihren Ver-
waltungen auszutauschen.

Die Veranstaltung bestand aus ei-
ner interessanten Mischung von 
Praxisvorträgen der teilnehmenden 
Jobcenter und fachlichem Input der 
drei Unfallversicherungsträger. In 
Workshops wurden die Themen Alar-
mierungssysteme, Qualifizierung der 
Mitarbeiter, Warteschlangenmana-
gement und Gestaltung der Arbeits-
plätze und deren Umfeld intensiv 
diskutiert. Weitere Themen waren 
beispielsweise die verschiedenen 

Formen von Gewalt und deren Fol-
gen. Die zahlreichen Praxisvorträge 
der Teilnehmer, z.B. zum Sicherheits-
konzept der Stadt Aachen zeigten 
Möglichkeiten erfolgreicher Gewalt-
prävention auf.

Nach der erfolgreichen Premiere ist 
es das Ziel aller Akteure, hier ein 
dauerhaftes Netzwerk entstehen zu 
lassen, in dem ein reger Austausch 
über Präventionsangebote und Pra-
xishilfen stattfinden kann. Ein weite-
rer Erfahrungsaustausch ist bereits 
in Planung.

Yvonne Wagner
Abteilung Prävention
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RADELN AM SCHREIBTISCH –   
      BRINGT DAS WAS?
DYNAMISCHE  ARBEITSSTATIONEN IN DER PRAXIS

Regelmäßige Bewegung ist gut für 
den Köper und die Seele. Der Ar-
beitsalltag im Büro ist jedoch häufig 
von Bewegungsmangel geprägt.

Laut DKV-Report des Jahres 2016 
sitzen Deutsche mit Bürojobs durch-
schnittlich elf Stunden pro Tag. Zum 
Dauersitzen im Büro kommen oft 
noch lange Anfahrtswege zur Arbeits-
stelle und eine bewegungsarme Frei-
zeitgestaltung, bei der die Nutzung 
digitaler Medien stark ausgeprägt 
ist, hinzu.

Aktuelle Studien belegen mittlerwei-
le, dass langes Sitzen das Risiko für 
chronische Erkrankungen - unabhän-
gig vom Freizeitverhalten und von an-
deren gesundheitlichen Parametern 
- erhöht. Herzkreislauf- und Muskel-
Skelett-Erkrankungen oder auch ne-
gative psychologische Effekte, wie 
z.B. ein erhöhter Stresslevel können 
die Folge sein.

Diesem, durch das Dauersitzen im 
Büro verursachten Bewegungsman-
gel, kann beispielsweise der regel-
mäßige Einsatz von dynamischen Ar-
beitsstationen am Büroarbeitsplatz 
entgegenwirken. 

Gemeint sind hiermit speziell ent-
wickelte Fahrradergometer. Diese 
werden am Schreibtisch als Unter-
tisch-Ergometer verwendet oder als 
Sitzergometer an höhenverstellbaren 
Sitz-Steh-Schreibtischen. Die Geräte 
sollen neben der Unterbrechung lan-
gandauernder Sitzhaltungen die phy-
sische Aktivität und somit den Ener-
giestoffwechsel erhöhen.

In einem Modellprojekt des Instituts 
für Arbeitsschutz der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (IFA) 
und weiterer Kooperationspartner 
konnte nachgewiesen werden, dass 
bei einer ausreichenden Nutzung von 
z. B. ein bis zweimal pro Tag für je-
weils 30 Minuten nachweislich Effek-
te auf die physische und psychische 
Gesundheit vorliegen. 

Darüber hinaus verbesserten sich 
während der Nutzung die Stimmungs-
lage und die Motivation der Nutzer. In 
der Praxis lassen sich diese Fahrra-
dergometer gut bei Routinearbeiten 
einsetzen, wie z. B. E-Mails checken, 
recherchieren, Berichte sichten, Infos 
vorbereiten oder auch Arbeits- und 
Telefongespräche führen. 

Da die Geräte nicht dauerhaft genutzt 
werden sollen, ist es meist ausrei-
chend, wenn sich mehrere Beschäf-
tigte diese teilen.

Auch die Unfallkasse Saarland stellt 
ihren Beschäftigten verschiedene dy-
namische Arbeitsstationen zur Ver-
fügung. Interessierten versicherten 
Unternehmen können diese gerne 
vorgestellt werden.

Um die körperliche Inaktivität an 
Büro- und Bildschirmarbeitsplätzen 
wirksam zu vermeiden, ist die Nut-
zung dynamischer Arbeitsstationen 
ein vielversprechender Ansatz. Im 
Vergleich mit anderen Maßnahmen 
der betrieblichen Gesundheitserhal-
tung stellen sie eine sehr günstige 
und effektive Variante dar.

Radeln Sie los!

Prävention

Quelle/Text: IFA,
Yvonne Wagner
Abteilung Prävention
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Sicherheitsfachtagung 2019
Fachleute im Arbeits- und Gesundheitsschutz trafen sich am 21. und 22. November 2019 in Bosen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
Betriebsärzte waren auch in die-
sem Jahr Gäste unserer jährlichen 
Fachtagung. Das bedeutete für uns 
als Unfallversicherungsträger, ganz 
besondere Anstrengungen zu unter-
nehmen, ein interessantes und an 
aktuellen Themen orientiertes Pro-
gramm zu gestalten. Über viele 
Jahrzehnte, in denen diese Art von 
Veranstaltung stattfindet, haben sich 
unsere Gäste über die Verbindung 
von Theorie und Praxis im programm-
lichen Ablauf sehr positiv geäußert.  
Ein großer Ansporn für uns, eine inte-
ressante und lehrreiche Tagung auf 
die Beine zu stellen.

So führte uns der praktische „Ein-
blick“ im Rahmen der obligatorischen 
Betriebsbesichtigung zu SaarGummi  
Technologies International GmbH in 
Wadern-Büschfeld; eine Branche, 
die unsere Gäste in ihrem Betreu-
ungsbereich des öffentlichen Diens-
tes nicht vorfinden. Gerade deshalb 
erweitert ein solcher Einblick nicht 
unerheblich den beruflichen Hori-
zont. Neben der Vorstellung dieser 
Firma, ihrer Historie und der heuti-
gen industriellen Aktivitäten wurden 
uns die vielfältigen und umfangrei-
chen Bemühungen im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz vorgestellt. Unter 
fachkundiger Leitung durften wir 
sehen,  wie aus wenigen Rohstoffen 
letztendlich hochwertigste Gummi-

dichtungen für Fahrzeuge entstehen. 
Unser besonderer Dank gilt hier den 
Mitarbeitern der Firma Saar Gummi, 
die uns diese betrieblichen Eindrü-
cke ermöglicht haben. Danke an 
Herrn Walgenbach, aber auch an Frau 
Frosch, Herrn Zimmer und Frau Mau-
rer und an all diejenigen, denen wir 
im Produktionsprozess zuschauen 
durften.

Anschließend setzten wir die Tagung 
traditionsgemäß im Seehotel Wein-
gärtner fort.

In einem Informations- und Erfah-
rungsaustausch wurde durch die 
Kolleginnen und Kollegen der 
Unfallkasse Saarland aktuelle 
Entwicklungen im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz dargestellt. So 
berichteten wir über wesentliche 
Änderungen der in Vorbereitung 
befindlichen UVV „Bauarbeiten“ und 
UVV „Überfallprävention“. Die Bran-
chenregeln Kindertageseinrichtung, 
Schulen und Grünarbeiten wurden 
erläutert. Thematisiert wurden die 
technischen Regeln Gefahrstoffe, 
Regeln zu den biologischen Arbeits-
stoffen und die Betriebssicherheits-
verordnung.

Technische Neuerungen der UKS auf 
der Internetseite www.uks.de  wie das 
neue Online-Anmeldeverfahren zu 
Seminaren und  die Online-Plattform 

Extranet, mit der man z.B. Unfallmel-
dungen und allgemeine Mitteilungen 
in einem geschützten Bereich online 
an die UKS übermitteln kann, wurden 
unseren Gästen vorgestellt.

In einem Gastvortrag brachte uns  
Dr. Felix Lautenschläger vom Minis-
terium für Umwelt und Verbraucher-
schutz die Thematik „Strahlenschutz 
bei Radon-Exposition am Arbeits-
platz“ näher.

In einem weiteren Gastvortrag ver-
stand es Dr. Klaus Gregor, ehemaliger 
Vorsitzender Richter am Landgericht 
Würzburg, uns allen die Verpflichtun-
gen der Betriebe und der agierenden 
Verantwortlichen im Arbeitsschutz 
aus Richtersicht näher zu bringen und 
zum Nachdenken anzuregen. Er gab 
vielfältige Einblicke in getroffene Ent-
scheidungen nach schweren Arbeits-
unfällen. Seine Ausführungen gaben 
Anlass über die eigene tägliche Pra-
xis unserer Gäste in Hinsicht auf 
ihre Beratungsverpflichtung in den 
Betrieben nachzudenken und führten 
zu regen Diskussionen.

 Wir machen weiter getreu dem Motto: 
Nach der Tagung ist vor der Tagung.

Dr. Klaus Gregor bei seinem Vortrag

Roland Haist
Leiter Abteilung Prävention
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Die neue Branchenregel Kindertages-
einrichtungen fasst alle relevanten 
Vorgaben zusammen und stellt damit 
ein umfassendes Kompendium für 
den Betreiber dar. So war es bisher 
nötig, für das Personal bspw. die Ar-
beitsstättenverordnung und die da-
zugehörigen Technischen Regeln für 
Arbeitsstätten zu kennen und ihre 
Inhalte anzuwenden. Für Kinder in 
Tageseinrichtungen kamen noch spe-
zielle Vorgaben, unter anderem aus 
der DGUV Regel Kindertageseinrich-
tungen, hinzu, die ebenfalls verbind-
liche Vorgaben enthielten. Die neu er-
schienene Branchenregel bietet nun 
für Kita-Träger*innen einen konkreten 
Handlungsrahmen, in dem sowohl 
der Arbeitsplatz der Beschäftigten 
als auch die Bedürfnisse der Kinder 
berücksichtigt werden.
 
Die Verantwortung trägt immer der 
Unternehmer bzw. die Unternehmerin 
Sicherheit und Gesundheit in der Kita 
sind vorrangig Aufgabe des Unter-
nehmers. Dementsprechend richtet 
sich die Branchenregel zunächst an 
Träger*innen von Kindertagesstätten, 
also an Kommunen, oder bei freien 
oder konfessionellen Trägern an die 
für Kitas Verantwortlichen. Entspre-
chend der Organisationsstruktur sind 
dies bei kommunalen Einrichtungen 
die Bürgermeister*innen oder bei 
größeren Städten und Gemeinden die 
Leitungen der Sozialämter oder auch 
nachgeordnete Dienststellen. Bei 
freien und konfessionellen Trägern 
liegt die Hauptverantwortung bei 
Vereinsvorständen, der Geschäfts-
führung oder auch Einzelpersonen. 
Geht es darum, z. B. Dienstpläne zu 
erstellen, oder wird die betriebliche 
Führungsebene angesprochen, wird 
die Kita-Leitung einbezogen. 

Orientierung an Tätigkeiten
Die neue Branchenregel ist in 16 Ka-
pitel untergliedert, die Tätigkeiten in 
den Blick nimmt, die den Tagesab-
lauf beschreiben. Jedes Kapitel ist in 
sich abgeschlossen und benennt die 
rechtlichen Grundlagen, beschreibt 
die vorhandenen Gefährdungen und 
leitet daraus entsprechende Maßnah-
men ab. 

Darüber hinaus werden Tätigkeiten, 
die keinen unmittelbaren Bezug zu 
Sicherheits- und Gesundheitsaspek-
ten aufweisen, behandelt, wie die 
Zusammenarbeit mit Eltern oder die 
Gestaltung von Dienstplänen. Denn 
bei unzureichender Beachtung der 
Empfehlungen der Branchenregel 
können die Folgen die Gesundheit der 
Beschäftigten negativ beeinflussen. 

Hingegen sind Tätigkeiten, die für die 
Branche nicht typisch sind bzw. keine 
Besonderheiten aufweisen, z. B. gärt-
nerische Arbeiten, nicht Bestandteil 
der neuen Branchenregel.  

Besondere Gefährdungen 
Im Kapitel „Aufenthalt im Gebäude“ 
werden Gefährdungen benannt, von 
denen wir einige genauer betrachten 
wollen:

• unzureichende Aufsichtsführung
• nicht passende Fachkraft-Kind-

Relation
• mangelhafte Baulichkeiten und 

Ausstattungen, insbesondere 
fehlende oder mangelhafte 
Absturzsicherungen, Quetsch- 
und Scherstellen sowie heiße 
Oberflächen

 
Während die ersten beiden Punkte in 
den Bildungsprogrammen der Bun-
desländer behandelt werden und 

vorwiegend in den Verantwortungs-
bereich der Jugendämter fallen, ge-
hören die Themen Baulichkeiten und 
Ausstattungen zum wesentlichen 
Regelungsbereich der gesetzlichen 
Unfallversicherung, weshalb nach-
folgend entsprechende Maßnahmen 
eingehender beschrieben werden.

Dass die Betriebe ihre Mitarbeiter 
diesen Gefahren nicht schicksalhaft 
aussetzen müssen, zeigte der Vor-
trag von Herrn Huber und Frau Stein 
des Klinikums Saarbrücken. Angeregt 
und unterstützt durch den zuständi-
gen Unfallversicherungsträger, die 
Unfallkasse Saarland, entschied man 
sich für die systematische Einführung 
des Konzepts Rückengerechter Pati-
ententransfer. Durch die Ausbildung 
von hausinternen Instruktoren wurde 
das Konzept flächendeckend in alle 
Bereiche hineingetragen. Mittlerwei-
le werden diese Inhalte auch schon in 
der Ausbildung vermittelt, so dass die 
angehenden Pflegekräfte von Anfang 
an rückenschonende Hebe- und Tra-
getechniken anwenden können. Über 
dieses Gute Praxis-Beispiel konnte 
man sich im Rahmen der begleiten-
den Ausstellung vor Ort ein eigenes 
Bild machen. 

Entstehung der Branchenregel
Im Zuge der Neuausrichtung des Re-
gelwerks erteilte die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung (DGUV) 
dem Sachgebiet Kindertageseinrich-
tungen und Kindertagespflege den 
Auftrag, eine für diesen Bereich um-
fassende Branchenregel zu erstel-
len. Ziel war es, eine auf die Branche 
zugeschnittene Aufarbeitung und 
Zusammenfassung der relevanten 
Bestimmungen und Informationen 
zu geben. Zudem sollen Branchenre-
geln konkrete Lösungen anhand von 

SICHER UND GESUND IN DER KITA 
– DIE NEUE DGUV BRANCHENREGEL KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

Kindertageseinrichtungen sind zugleich Arbeitsplätze der erwachsenen Beschäftigten als auch Orte, an denen Kin-
der sicher und gesund aufwachsen sollen. Daraus resultieren sehr unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich der 
Ge-staltung des Gebäudes und der Organisation der Arbeitsabläufe. Ziel ist es, für Sicherheit und Gesundheit aller 
betroffenen Personen zu sorgen.

Prävention
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praktischen Beispielen für spezifi-
sche Gefährdungen aufzeigen. Da-
rüber hinaus sollten die Inhalte der 
Unfallverhütungsvorschrift „Kinder-
tageseinrichtungen“ aufgegriffen, 
konkretisiert und die bisherige Regel 
ersetzt werden. 

Dazu wurde eine interdisziplinäre 
und verbandsübergreifende Pro-
jektgruppe gebildet, die sich aus 
Vertretern der Trägerseite (Verband 
kommunaler Arbeitgeber, Deutscher 
Städte- und Gemeindebund), der 
Gewerkschaften (GEW, ver.di) und 
Präventionsfachleuten der Unfallkas-
sen zusammensetzte. In einer mehr 
als zweijährigen Erarbeitungsphase 
wurde ein erster Entwurf erstellt, der 
allen interessierten Kreisen zur Stel-
lungnahme vorgelegt wurde

Besondere Gefährdungen - Abstürze 
vermeiden 

Sorgen Sie dafür, dass Aufent-
haltsbereiche mit Absturzgefahren 
altersgerecht gesichert sind. Für 
Aufenthaltsbereiche, die mehr als 
einen Meter über einer anderen Flä-
che liegen, müssen Umwehrungen 
mindestens einen Meter hoch und 
kindersicher gestaltet sein. Beach-
ten Sie zudem, dass diese nicht zum 
Rutschen, Klettern, Aufsitzen oder 
Ablegen von Gegenständen verleiten. 
Für Krabbelkinder wird eine maxima-
le Absturzhöhe von ca. 20 Zentime-
tern, für Kinder, die unter drei Jahren 
sind, jedoch schon sicher und stabil 
gehen können, wird eine maximale 
ungesicherte Absturzhöhe von 40 
Zentimetern empfohlen.

Besondere Gefährdungen - Türen 
kindgerecht und sicher gestalten 
 
Achten Sie darauf, dass Türen auch 
von Kindern leicht zu handhaben 
sind. An den Nebenschließkanten 

darf es keine Quetsch- oder Scher-
stellen geben. Hierfür eignen sich z. 
B. entsprechende Türkonstruktionen, 
Schutzprofile und Schutzrollos.

Besondere Gefährdungen - Vor hei-
ßen Materialien schützen
Ist ein kurzzeitiger Kontakt mit hei-
ßen Materialien nicht auszuschlie-
ßen, dürfen die Temperaturen von 
Oberflächen nicht mehr als 60 Grad 
Celsius und die von Flüssigkeiten 
nicht über 43 Grad betragen.

Gliederung der DGUV Regel  
Branche Kita

 Ǥ Kinder bringen und abholen

 Ǥ Aufenthalt im Gebäude

 Ǥ Aufenthalt im Außengelände

 Ǥ Bildungsangebote gestalten 
und betreuen

 Ǥ Bewegungsangebote gestalten

 Ǥ Mit Kindern unterwegs

 Ǥ Gemeinschaftsverpflegung 
vor- und nachbereiten

 Ǥ Mahlzeiten einnehmen

 Ǥ Schlafen und Ruhen

 Ǥ Pflegerische Tätigkeiten

 Ǥ Umgang mit Unfällen und 
Notfällen

 Ǥ Kindertageseinrichtungen lei-
ten

Quelle/Text: Matthias Lange 
Unfallkasse Hessen,
Stefan Hien Abteilung Prävention 
Unfallkasse Saarland

 Ǥ Zusammenarbeit mit Eltern

 Ǥ Dienstpläne erstellen und um-
setzen 

 Ǥ Arbeitsvor- und -nachbereitung 
sowie Dokumentation

 Ǥ Arbeitspausen gestalten
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Neue Kriterien zur Ermittlung
    der Präventionsprämie
Schärfung präventiver Aspekte und mehr Chancengleichheit
bei den Kommunen

Die UKS zeichnet seit 2008 jedes 
Jahr Mitgliedsbetriebe für ihre gute 
Präventionsarbeit aus. Die mittler-
weile 12-jährigen Erfahrungen mit der 
bisherigen Begünstigten-Ermittlung 
zeigten aus präventiver Sicht Opti-
mierungspotenzial auf. Einerseits 
sollte die präventive Kennzahl der 
Unfallhäufigkeit als gleichwertige 
Größe in die Bestimmung mit einflie-
ßen, andererseits sollte durch ein 
Größensplitting in der Prämienklas-
se der Kommunen eine gleichwerti-
gere Gruppenverteilung hergestellt 
werden. Diese erweiterten Kriterien 
flossen in die neue Richtlinie der Prä-
ventionsprämie mit ein und wurden in 
der Vorstandssitzung vom 08.11.2018 
mit der Maßgabe beschlossen, diese 
erstmals bei der Prämienverleihung 
2020 anzuwenden.

Kennzahl Unfallhäufigkeit

Die bisherige Ermittlung der Begüns-
tigten basierte ausschließlich auf der 
Rankingzahl Unfallaufwendungen 
des Mitgliedsbetriebs im Verhältnis 
zu seinem Beitrag. Bei diesem Ver-
fahren findet nur die Schwere des 
Unfalles im Sinne der angefallenen 
Heilbehandlungskosten Berücksich-
tigung. Um dem präventiven Grund-
satz die „Schwere des Unfalls ist 
Zufall“ in Form einer Kennzahl Rech-
nung zu tragen, wurde als zweite 
gleichwertige Rankingzahl die Un-

fallhäufigkeit herangezogen. Zur Be-
messung der Unfallhäufigkeit dient 
im Arbeitsschutz die Kennzahl „Tau-
send-Personen-Quote“ (TPQ). Sie 
ermittelt sich aus dem Verhältnis der 
Anzahl der Unfälle zu der Zahl der Ver-
sicherten multipliziert mit dem Faktor 
Tausend. Die gleichwertige Addition 
der Größen Aufwendungsquote und 
Unfallhäufigkeit liefert dann die neue 
Rankinggröße, die zur Ermittlung der 
Prämienbegünstigten benutzt wird. 
Dieses Verfahren wird auf alle Prämi-
enklassen angewendet.

Größensplitting Präventionsklasse 
Kommunen

Der Größenunterschied unserer Mit-
gliedskommunen weist für das Un-
fallgeschehen einen erwartungsge-
mäßen Trend auf, wie er sich in allen 
Branchen bei Betrieben unterschied-
licher Größen zeigt. Große Betriebe 
verfügen über größere Einheiten im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
was sich i.d.R. auch in einer struk-
turierteren Sicherheitsorganisation 
widerspiegelt. So zeigt sich auch bei 
uns, dass die Unfallhäufigkeit (reprä-
sentiert durch die TPQ-Kennzahl) der 
großen Kommunen auf relativ ähn-
lichem Niveau und niedriger als die 
durchschnittliche TPQ der kleineren 
Kommunen liegt. Dieser zwangsläu-
fige Größeneffekt geringerer Unfall-
häufigkeiten bei unterschiedlichen 

Betriebsgrößen führt aber bei unse-
rem Ermittlungs- und Prämierungs-
verfahren zu einer geringeren Sieges-
chance der größeren Kommunen, da 
die kleineren durch die statistischen 
Schwankungen begünstigt werden. 
Das neue Splitting in der Prämien-
klasse mit Gruppen unterschiedli-
cher TPQ-Durchschnittswerte gleicht 
diese größenbedingten Unterschiede 
aus und erlaubt jetzt eine getrenn-
te Prämierung der kleineren und der 
großen Kommunen.

Wir sind der festen Überzeugung, 
dass unser neues Prämienverfahren 
durch die neuen Festlegungen noch 
schärfer den präventiven Aspekt be-
rücksichtigt und dass durch die Be-
seitigung der systembedingten Grö-
ßeneffekte bei den Kommunen noch 
mehr Chancengleichheit erreicht 
wird. 

Dr. Christof Salm
Abteilung Prävention

Prävention
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Unsere diesjährige Prämienverlei-
hung war wieder als feierliche Ver-
anstaltung mit Überreichung der 
Präventionsprämie 2020 an die 
Gewinner unserer Mitgliedsbetriebe 
geplant. Aber im 13. Jahr ihrer Verlei-
hung erleidet sie das gleiche Schick-
sal wie so viele andere ähnliche 
Veranstaltungen in dieser Zeit. Die 
aktuelle Lage der Corona Pandemie 
hat uns dazu gezwungen, die feierli-
che Verleihung ausfallen zu lassen. 
Um den diesjährigen Gewinnern doch 
noch etwas öffentliche Anerkennung 
zukommen zu lassen, erlauben wir 
uns auf diesem Weg all den Begüns-
tigten unserer Präventionsprämie (s. 
Liste der Begünstigten) ganz herzlich 
für ihre erfolgreiche Präventionsar-
beit zu beglückwünschen. 

Prävention lohnt sich!

Gute Präventionsarbeit trägt frü-
her oder später ihre Früchte in Form 
von niedrigeren Unfallzahlen mit 
geringerem Schweregrad. Auch die 
Entwicklung des arbeitsbeding-
ten Krankheitsgeschehens weist 
in die gleiche Richtung. Letzten 
Endes gewinnen alle Beteiligten, die 
Beschäftigten durch mehr Gesund-
heit und die Betriebe durch weniger 
unfall- und krankheitsbedingte Aus-
fallzeiten. Ja es gibt sogar entspre-
chende Untersuchungen, die einen 
direkten Zusammenhang zwischen 
guter Prävention und der Motivation 
der Beschäftigten belegen, was sich 
letztendlich auch in einem besseren 
Arbeitsergebnis widerspiegelt. Prä-
vention lohnt sich also in vielfältiger 
Weise, nicht zuletzt auch im Gewinn 
eines Preisgeldes im Rahmen der Prä-
ventionsprämie der Unfallkasse Saar-
land. Hier wird insgesamt eine Prämie 
von 180.000 € für 7 Prämienklassen 
mit einer Höchstsumme von 20.000 € 
pro Prämienklasse ausgelobt. 

Ganzheitliche Prävention

Diese Preisgelder sollen gemäß 
der Richtlinie zur Präventionsprä-
mie wieder präventiven Maßnah-
men im Betrieb zufließen, so dass 
sich der erreichte Standard versteti-
gen oder noch verbessern lässt. Ide-
alerweise werden die Gelder nicht 
für die Pflichtaufgaben des Arbeits-
schutzes, sondern für Maßnahmen 
oder Projekte verwendet, die über 
das gesetzlich geforderte Mindest-
maß hinausgehen. Hierbei bieten 
sich vor allem Aktivitäten der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung (BGF) 
oder des betrieblichen Gesundheits-
managements (BGM) an. Bisherige 
Erfahrungen mit der Prämienverwen-
dung zeigen, dass durch die Preis-
gelder oftmals Maßnahmen in der 
BGF ermöglicht wurden, welche sich 
nach erster erfolgreicher Durchfüh-
rung nachher im Betrieb etablierten. 
Insofern erwies sich die Prämie nicht 
zuletzt auch als Türöffner für ein 
erweitertes, ganzheitlicheres Präven-
tionsverständnis in den jeweiligen 
Mitgliedsbetrieben.

Vision zero-kommmitmensch

Für alle Betriebe, die an einer Wei-
terentwicklung ihres betrieblichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
interessiert sind, sei an dieser Stelle 
auf die aktuelle Präventionskampa-
gne der gesetzlichen Unfallversiche-

rungsträger hingewiesen. Mit der 
Zielvorstellung der Vermeidung von 
schwersten Unfällen wurde unter 
dem Motto der Vision Zero eine Prä-
ventionskampagne zur Präventi-
onskultur aufgelegt, die unter dem 
Slogan kommmitmensch alle betrieb-
lichen Akteure zum Mitmachen ani-
mieren möchte. Bei Interesse an 
einer zeitgemäßen Präventionskultur 
wenden Sie sich bitte an unsere Prä-
ventionsabteilung, die Ihnen gerne 
Hilfestellungen zur Einführung der 
Kampagnenhandlungsfelder geben 
wird. Mit einer neuen betrieblichen 
Präventionskultur bereiten Sie den 
Weg für weniger Unfälle und schaffen 
sich beste Chancen auf den Gewinn 
unserer jährlichen Präventionsprä-
mie.

Verleihung der
   Präventionsprämie 2020

Vorstand, Vertreterversammlung,  
Geschäftsführung und Abteilung 
Prävention der UKS

Thomas Meiser, Geschäftsführer UKS
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Prämiengewinner auf kommunaler Ebene:

Mitgliedsunternehmen Gewinn

042 - Spiesen-Elversberg 20.000,00

046 - Stadt Völklingen 20.000,00

105 - Landkreis Saar-Pfalz-Kreis 20.000,00

261 - EVS 20.000,00

923 - Flug-Hafen-Saarland 9.200,00

235 - Kreissparkasse SaarPfalz 8.700,00

036 - Gemeinde Saarwellingen 6.600,00

918 - Zentrum für Mechatronik 5.100,00

022 - Gemeinde Nalbach 4.600,00

049 - Gemeinde Wallerfangen 4.600,00

911 - Institut für ZukunftsEnergieSysteme 4.300,00

275 - Klinikservice Saarbrücken 4.300,00

241 - Blutspendezentrale Saar-Pfalz 3.600,00

052 - Gemeinde Ensdorf 3.200,00

216 - RZVK 2.700,00

921 - Strukturholding Saar SHS 2.400,00

355 - MVZ St. Ingbert 2.100,00

217 - Saarländischer Städte- und Gemeindetag 1.200,00

316 - Zweckverband eGo-Saar 1.100,00

919 - Wissen- und Technologiertransfer GmbH 1.000,00

369 - Sparkassen Dienstleistungsgesellschaft 1.000,00

317 - Saarschleife Touristik 1.000,00

047 - Stadt Wadern 1.000,00

218 - Landkreistag Saarland 900,00

345 - Musikschule Homburg 800,00

321 - Stadtwerke Völklingen Vertrieb 800,00

329 - Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendel 600,00

904 - Stiftung deutsch-französische Kultur 600,00

902 - Talsperrenverband Nonnweiler 500,00

349 - SaarSchleifenLand 500,00

274 - Wirtschaftsförderungsges. Saarpfalz 500,00

339 - Sparkassen BargeldService GmbH 500,00

309 - Zentrum für Prävention und Gesundheit 500,00

Prävention
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Mitgliedsunternehmen Gewinn

289 - Kommunaler Service Püttlingen 500,00

313 - Biosphärenzweckverband Bliesgau 500,00

273 - KOAS 500,00

271 - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Neunkirchen 400,00

248 - Stiftung "Europäischer Kulturpark" 400,00

335 - ZV Landschaft der Industriekultur 300,00

342 - Saarmesse 300,00

294 - Gemeindewerke Eppelborn 300,00

295 - ZV Grünabfälle Ensdorf 300,00

293 - AbwasserZV Eppelborn 300,00

Eine Sachprämie haben folgende Mitgliedsbetriebe erhalten:
Institut für Landeskunde im Saarland e.V, Schullandheim Gersheim, Deutsch-Französische Begegnungsstätte, 
Glückauf-Halle, Siebenpfeiffer Stiftung Homburg, Bau- und Wirtschaftsgesellschaft Marpingen, Albert-Weis-
gerber-Stiftung, Citymarketing Dillingen, Jugendhaus Merzig e.V., eGo-Service-Saar, ZV Entsorgung Kleinblit-
tersdorf, Abfallzweckverband Eppelborn, Filmfestival Max-Ophüls-Preis gGmbH, Standortentwicklungsges. St. 
Ingbert, Terrex-gGmbH, ZKE Heusweiler

Mitgliedsunternehmen Gewinn

Ministerium für Finanzen und Europa 1.000

Finanzämter 2.000

Ministerpräsident 1.000

Universität des Saarlandes 5.000

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport 1.000

Landesfeuerwehrschule 1.000

Landespolizeipräsidium 4.000

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Versorgung 1.000

Lfs - Hauptverwaltung Neunkirchen 2.000

Ordentliche Gerichtsbarkeit 1.000

Justizvollzugs- und Jugendarrestanstalten 1.000

Prämiengewinner auf Landesbene:

Prävention
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Leistungen

Der ärztliche Sachverständigenbeirat 
„Berufskrankheiten“ beim Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
hat eine wissenschaftliche Empfeh-
lung für eine neue Berufskrankheit 
beschlossen:

• Lungenkrebs nach langjähriger 
und intensiver Passivrauch-
belastung am Arbeitsplatz bei 
Nierauchern

Versicherte, die über viele Jahrzehn-
te einer sehr hohen Belastung durch 
Passivrauch ausgesetzt waren, kön-
nen zum betroffenen Personenkreis 
gehören. Dies könnte insbesondere 
bei Beschäftigten der Fall sein, die in 
Gaststätten, Restaurants, Clubs, Dis-
kotheken und Bars gearbeitet haben. 
Erforderlich ist in der Regel eine Ar-
beitsdauer von 40 Jahren. Nieraucher 
sind Personen, die selbst nie oder nur 

höchstens 400 Zigaretten im Leben 
geraucht haben.
Lungenkrebs durch Passivrauchen 
wird diagnostisch im Rahmen einer 
Bronchoskopie oder durch eine histo-
logische Untersuchung gesichert. 

Mit der wissenschaftlichen Begrün-
dung können die Unfallversiche-
rungsträger bei Vorliegen aller Vor-
aussetzungen eine Berufskrankheit 
anerkennen.

Im Gemeinsamen Ministerialblatt 
(GMBI), Ausgabe 20 vom 11.07.2019, 
wurde die wissenschaftliche Begrün-
dung veröffentlicht.

Michael Frohnhöfer 
Leiter Abteilung Leistung

Eine neue Berufskrankheit 
Lungenkrebs durch Passivrauch
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Weiterentwicklung des 
   Berufskrankheitenrechts
Das jetzt bestehende Berufskrank-
heitenrecht ist ein bewährtes System 
seit fast einhundert Jahren. 

Was ist eine Berufskrankheit? Wann 
wird eine Erkrankung grundsätzlich 
als BK anerkannt?

• Als Berufskrankheiten kom-
men nur Erkrankungen in Frage, 
die nach den Erkenntnissen 
der medizinischen Wissen-
schaft durch besondere Einwir-
kungen verursacht sind, denen 
bestimmte Personengruppen 
durch ihre Arbeit in erheblich 
höherem Grade als die übrige 
Bevölkerung ausgesetzt sind.

• Voraussetzung für die Anerken-
nung  einer Berufskrankheit ist, 
dass die berufliche Tätigkeit 
Ursache für den eingetretenen 
Gesundheitsschaden sein muss. 

• Bei Berufskrankheiten sind oft-
mals umfangreiche Ermittlungen 
bis Jahrzehnte in die Vergangen-
heit notwendig. Dies ist dann der 
Fall, wenn die Ursache der Erkran-
kung viele Jahre zurückliegt. Es 
ist Aufgabe der Unfallversiche-
rungsträger, Erkrankungsfälle, 
die durch die Arbeit entstanden 
sind, nach objektiven und nach-
vollziehbaren Aspekten von 
solchen Krankheiten zu unter-
scheiden, die durch andere Fak-
toren entstanden sind. 

Es  gibt seit einiger Zeit aus Politik 
und Öffentlichkeit Kritik über die Aus-
gestaltung. Unter anderem wurden 
folgende Fragen aufgeworfen:

• Werden zu wenige Berufskrank-
heiten anerkannt? 

• Genügt das Zustandekommen 
der Berufskrankheiten unseren 
demokratischen Vorstellungen 
von Transparenz?

Im Jahr 2018 wurden bundesweit 
bei den deutschen Unfallversiche-
rungsträgern 77.877 Verdachtsan-

fälle angezeigt. Bei 38.005 der Fälle 
hat sich der Verdacht auf eine Berufs-
krankheit bestätigt. In 19.748 die-
ser Fälle wurde das Vorliegen einer 
Berufskrankheit anerkannt. Bei wei-
teren 18.257 Fällen wurde eine beruf-
liche Verursachung festgestellt, 
allerdings waren besondere versi-
cherungsrechtliche Voraussetzun-
gen nicht erfüllt (z.B. Unterlassen 
der gefährdenden Tätigkeit als Ver-
ursachung der Erkrankung; siehe ins-
besondere hierzu die Erläuterungen 
unter Punkt „Unterlassungszwang 
abschaffen“). In den übrigen 39.872 
Fällen konnte der Verdacht einer 
Berufskrankheit auch nach eingehen-
der Prüfung nicht bestätigt werden, 
weil insbesondere kein Zusammen-
hang zwischen beruflicher Einwir-
kung und Krankheitsbild vorlag. 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung hat die Reformüberlegun-
gen aufgegriffen und im Jahr 2016 im 
sogenannten Weißbuch Vorschläge 
zur Weiterentwicklung des Berufs-
krankeitenrechts gemacht. Diese 
standen unter dem Motto „Kein Neu-
ansatz- Verbesserung des Bestehen-
den“.

Das Ergebnis der Analyse zur Weiter-
entwicklung des BK- Rechts wurde 
von der DGUV an  Bundesregierung 
und Bundestag weitergeleitet. Das 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hat jetzt einen Referen-
tenentwurf vorgelegt. Darin wur-
den einige Vorschläge aus dem von 
der DGUV vorgelegten Weißbuch 
„Berufskrankheitenrecht 2016“ auf-
genommen.

Aber welche entscheidenden Vor-
schläge gibt es für die Weiterentwick-
lung des BK- Rechts? 
Unterlassungszwang abschaffen ab 
dem 01. Januar 2021

Neun von derzeit 80 Berufskrank-
heiten können laut Gesetz nur dann 
anerkannt werden, wenn die Betrof-

fenen so schwer erkrankt sind, dass 
sie die Tätigkeiten aufgeben müssen, 
die für die Entstehung, die Verschlim-
merung oder das Wiederaufleben der 
Krankheit ursächlich waren oder sein 
können. 

Auf diese neun Berufskrankheiten 
beziehen sich rund 50 Prozent aller 
Verdachtsanzeigen. Insbesondere 
handelt es sich hier um schwere oder 
wiederholt rückfällige Hauterkran-
kungen, um obstruktive Atemwegser-
krankungen durch allergisierende, 
chemisch-irritativ oder toxisch wir-
kende Stoffe und Erkrankungen der 
Lendenwirbelsäule durch langjäh-
riges Heben oder Tragen schwerer 
Lasten oder durch langjährige Tätig-
keiten in extremer Rumpfbeugehal-
tung. 

Gemeinsam ist diesen Krankheiten, 
dass Symptome und Auslöser zeit-
lich eng verknüpft sind. Das heißt: 
Entfällt die schädigende Einwirkung, 
kommt es häufig zu einer Verbesse-
rung. 

Beispiel: 

Wenn eine Reinigungskraft nicht 
mehr im feuchten hautbelastenden 
Milieu arbeitet, tritt in der Regel eine 
Verbesserung des Hautzustandes 
ein. Bei der Einführung des Unterlas-
sungszwanges stand bei der Aufgabe 
des Berufs die Überlegung dahinter, 
dass Versicherte nicht weiter gefähr-
det und damit vor einer Verschlimme-
rung der Krankheit geschützt sind.

Die Konsequenzen des Unterlas-
sungszwangs zeigt aber auch folgen-
des Beispiel:

Eine Pflegekraft/Krankenschwester 
leidet an einer schweren Wirbelsäu-
lenerkrankung aufgrund schweren 
Hebens und Tragens. Dank der ange-
botenen Präventionsmaßnahmen, 
beispielsweise in Form von Tragehil-
fen, kann sie ihre Arbeit weiter aus-
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üben. Nach geltender Rechtslage 
kann die Erkrankung mit Leistungen 
(z.B. Rente) nicht anerkannt werden, 
denn dafür müsste sie ihre Tätigkeit 
aufgeben. Die Berufsaufgabe wäre im 
vorliegenden Fall sowohl für die Pfle-
gekraft/Krankenschwester als auch 
für ihren Arbeitgeber ein schlechtes 
Ergebnis. 

Allerdings bedarf es bei Abschaffung 
des Unterlassungszwangs aus oben 
genannten Gründen einer Mitwirkung 
der/des Versicherten, damit sich die 
Erkrankung nicht weiter verschlim-
mert oder wiederauflebt. Der Referen-
tenentwurf sieht daher die Einführung 
einer Mitwirkungspflicht der Betrof-
fenen vor. Versicherte sollen über 
mögliche Präventionsmaßnahmen 
aufgeklärt und gesetzlich zu deren 
Teilnahme verpflichtet werden. Die 
Betroffenen sind durch Aufklärung, 
insbesondere mit Hilfe der individuel-
len Beratung durch Mitarbeitende der 
Unfallversicherungsträger, in ihrer 

Motivation, Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung zur Durchführung 
von vorbeugenden, verhütenden 
Maßnahmen zu stärken. 

Ärztlicher Sachverständigenbeirat 
(ÄSVB) 

Was eine Berufskrankheit ist, ent-
scheidet die Bundesregierung. Sie 
lässt sich dabei wissenschaftlich 
vom Ärztlichen Sachverständigen-
beirat im Bundesarbeitsministerium 
beraten. Der Ärztliche Sachverstän-
digenbeirat „Berufskrankheiten“ ist 
ein internes, weisungsunabhängi-
ges Beratungsgremium, dessen Auf-
gabe die Sichtung und Bewertung 
des wissenschaftlichen Erkennt-
nisstands im Hinblick auf die Aktu-
alisierung bestehender oder die 
Aufnahme neuer Berufskrankheiten 
in die Berufskrankheitenliste  ist. Der 
ÄSVB ist bisher gesetzlich nicht ver-
ankert. Wer ihm angehört, war bis vor 
kurzem nicht öffentlich. Inzwischen 

gibt es einen Internetauftritt beim 
Bundesarbeitsministerium, welcher 
die Mitglieder des Beirates nennt. Es 
wurde immer wieder bemängelt, dass 
der Prozess seiner Entscheidungs-
findung nicht transparent ist. Für 
mehr Transparenz soll der Ärztliche 
Sachverständigenbeirat im Gesetz 
verankert werden. So kann seine 
rechtswirksame Tätigkeit gegenüber 
einer reinen Beratung abgegrenzt 
werden.
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Die Corona-Pandemie führt zu vielen 
Anfragen rund um das Thema gesetz-
licher Unfallversicherungsschutz. 
Aus diesem Grunde beantworten wir 
an dieser Stelle die uns in den letzten 
Wochen häufig gestellten Fragen. 

Handelt es sich bei einer COVID-19-Er-
krankung um einen Arbeitsunfall?
Auch in Zeiten einer Pandemie stehen 
Versicherte während ihrer berufli-
chen Tätigkeit uneingeschränkt unter 
gesetzlichem Unfallversicherungs-
schutz. 

Die Corona-Erkrankung ist jedoch 
inzwischen (wie die alljährliche 
Grippewelle) weit verbreitet und 
die Infektionswege sind kaum noch 
nachvollziehbar. COVID-19 stellt eine 
Allgemeingefahr dar. Zum Teil verlau-
fen Infektionen stumm, so dass auch 
ein Kontakt mit nicht offensichtlich 
erkrankten Personen zur Ansteckung 
führen kann. Daher kann das Corona-
Virus in der Regel nicht als Arbeits-
unfall anerkannt werden, da die In-
fektion nachweislich innerhalb einer 
Arbeitsschicht durch den beruflich 
bedingten Kontakt mit erkrankten 
Personen entstanden sein muss. Der 
Nachweis dieser Ansteckung ist von 
den Erkrankten zu führen. Es wer-
den daher nur noch in sehr wenigen 
Einzelfällen bei einer Ansteckung mit 
COVID-19 die Voraussetzungen eines 
Arbeitsunfalles erfüllt sein.

Grundsätzlich ist der Unfallkasse 
Saarland aus den genannten Grün-
den keine Unfallanzeige zu erstatten.

Und wie sieht es mit der Anerkennung 
als Berufskrankheit aus?

Bei Versicherten, die im Gesund-
heitsdienst, in der Wohlfahrtspflege 
oder in einem Laboratorium tätig sind 
oder durch eine andere Tätigkeit der 
Infektionsgefahr in ähnlichem Maße 
besonders ausgesetzt waren, kommt 
die Anerkennung als Berufskrankheit 
der Ziffer 3101 der Anlage 1 zur Berufs-

krankheitenverordnung in Betracht. 
Die Allgemeingefahr tritt dabei we-
gen des erhöhten beruflichen Risikos 
in den Hintergrund.

Angezeigt werden sollten uns daher 
nur die Erkrankungen bei Verdacht 
einer Berufskrankheit. Weitere Vor-
aussetzungen sind die positive Tes-
tung, Krankheitsanzeichen und die 
Vermutung des Infektionsweges über 
die berufliche Tätigkeit.

Sind in Homeoffice Tätige gesetzlich 
unfallversichert?

Ja. Auch im Home-Office besteht 
gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz. Es ist nicht der Ort der Tätig-
keit entscheidend, sondern, dass der 
Unfall infolge einer versicherten Tä-
tigkeit eingetreten ist. Weitere Infor-
mationen hierzu hat die DGUV in einer 
Pressemitteilung veröffentlicht: ht-
tps://www.dguv.de/de/mediencen-
ter/pm/pressemitteilung_385796.jsp

Sind Kinder im Rahmen der Notbe-
treuung versichert?

Für die Notbetreuung in Kitas oder 
Schulen besteht genauso gesetzli-
cher Unfallversicherungsschutz für 
die Kinder wie bei der sonstigen Be-
treuung auch. Versicherungsschutz 
besteht außerdem für das Personal 

der Einrichtung (im Rahmen ihres Be-
schäftigungsverhältnisses) und auf 
den erforderlichen Wegen.

Besteht Versicherungsschutz für Kin-
der im Rahmen einer privat organi-
sierten Kinderbetreuung?

Wie bisher besteht kein gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz für Kin-
der, die zuhause von Eltern betreut 
werden. Dies gilt auch bei der Betreu-
ung durch andere private Initiativen 
(z.B. mehrere Eltern/Familien organi-
sieren eine gemeinsame Betreuung 
der Kinder). Auch die betreuenden 
Personen selbst sind nicht versichert. 
Zuständig ist in einem Schadensfall 
die jeweilige Krankenversicherung.

Sind Helfer und Helferinnen im Rah-
men organisierter Nachbarschafts-
hilfe bei der Corona-Krise unfallversi-
chert?

Personen, die sich aktuell wegen ei-
ner Corona-Erkrankung in häuslicher 
Quarantäne befinden müssen, sind 
auf Hilfe angewiesen. Die Städte und 
Gemeinden organisieren daher so-
genannte Spontanhelferinnen und 
Spontanhelfer. Diese melden sich 
nach einem Aufruf bei ihrer Gebiets-
körperschaft und werden von dieser 
beauftragt werden, Personen, die 
sich in häuslicher Quarantäne befin-

Sie fragen – wir antworten!
Leistungen
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den, mit der Erledigung von Einkäu-
fen, dem Ausführen von Haustieren 
oder anderen Hilfstätigkeiten zu un-
terstützen. Diese Freiwilligen sind 
bei der Unfallkasse Saarland gesetz-
lich unfallversichert und mehrleis-
tungsberechtigt. Etwas anderes gilt 
für Personen, die z.B. auf privater 
Basis spontan Nachbarinnen oder 
Nachbarn oder Familienangehörigen 
helfen. Hier besteht nur ausnahms-
weise ein Versicherungsschutz. Dafür 
kommt es auf die konkreten persönli-
chen Beziehungen an, so dass gene-
relle Aussagen leider kaum möglich 
sind. 

Sind ehrenamtliche Helfer und Hel-
ferinnen im Gesundheitsdienst und 
in der Wohlfahrtspflege unfallversi-
chert?

Werden pensionierte Ärzte und Ärz-
tinnen, Pflegekräfte und Medizinstu-
denten und -studentinnen unentgelt-
lich, insbesondere ehrenamtlich, in 
einer Einrichtung des Gesundheits-
wesens oder der Wohlfahrtspflege 
tätig, stehen sie dabei automatisch 
unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Gesetzlich un-
fallversichert sind natürlich auch alle 
in diesen Einrichtungen beschäftig-
ten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. 

Welche ehrenamtlichen Tätigkeiten 
grundsätzlich kraft Gesetzes versi-
chert sind, darüber informiert auch 
die Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft (VBG). Für andere ehrenamtli-
che Tätigkeiten bietet sie eine freiwil-
lige Versicherung an: 
http://www.vbg.de/DE/2_Versiche-
rungsschutz_und_Leistungen/1_
Wer_ist_versichert/3_Ehrenamtlich_
Taetige/ehrenamtlich_taetige_node.
html

Besteht Versicherungsschutz für nie-
dergelassene Ärzte oder Ärzte, die in 
der Virusbekämpfung auf Honorarba-
sis tätig werden?

Es besteht kein gesetzlicher Unfall-
versicherungsschutz über die Un-
fallkasse Saarland, wenn Ärzte und 
Ärztinnen mit oder auch ohne Nieder-

lassung in der Virusbekämpfung auf 
Honorarbasis tätig werden, auch im 
Rahmen zusätzlich übernommener 
Aufgaben.

Dieser Personenkreis steht nur bei 
entsprechendem vorherigem Ab-
schluss einer freiwilligen Versiche-
rung bei der BGW unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
(§ 6 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 SGB VII).

Ist eine kurzfristige Arbeitnehmerü-
berlassung bzw. Abordnung von Be-
schäftigten in der Corona-Krise aus 
unfallversicherungsrechtlicher Sicht 
möglich?

Grundsätzlich ja. Es kommt hier Ver-
sicherungsschutz über den Arbeit-
geber in Betracht, wenn dieser das 
Arbeitsentgelt weiterzahlt, oder über 
jene Institution in der sie arbeitneh-
merähnlich eingesetzt sind. 

Häufig gestellte Fragen in Zusammen-
hang mit COVID-19-Erkrankungen 
finden Sie auch auf den Landesver-
bandsseiten der DGUV, insbesondere 
in den FAQs, die fortlaufend aktuali-
siert und ergänzt werden: 

ht tps://w w w.dguv.de/landesver-
baende/de/medien/faq/aktuelles_
corona_dav/index.jsp

Weitere Informationen und FAQ-Lis-
ten finden Sie auf unserer Internetsei-
te www.uks.de bei „Aktuelle Informa-
tionen zum Corona-Virus“.

Leistungen
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Neues aus der Rechtsprechung
Zusammenstoß mit einer U-Bahn 
beim Telefonieren mit dem Handy
Rechtskräftiges Urteil des SG Frank-
furt vom 18.10.2018 – S 8 U 207/16

Das SG Frankfurt stellt mit diesem 
Urteil klar, dass ein Arbeitsunfall 
nicht vorliegt, wenn der Zusammen-
stoß mit einer U-Bahn auf dem Nach-
hauseweg von der Arbeit auf das 
Telefonieren mit einem Handy zurück-
zuführen ist.

Am 04.09.2015 befand sie sich die 
Klägerin auf dem unmittelbaren Weg 
von der Arbeitsstätte nach Hause, als 
sie beim Überschreiten eines unbe-
schrankten Bahnüberganges von 
einer U-Bahn erfasst wurde. Bei die-
sem Ereignis erlitt sie schwere blei-
bende Verletzungen. Der zuständige 
Unfallversicherungsträger lehnte 
dieses Ereignis als Arbeitsunfall ab 
und begründete dies damit, dass 
die Klägerin ausweislich von Video-
aufnahmen und Zeugenaussagen 
durch ein Handytelefonat abgelenkt 
gewesen sei. Das Gericht führt in sei-
ner Urteilsbegründung aus, dass die 
Klägerin zum Ereigniszeitpunkt eine 
gemischte Tätigkeit ausgeübt habe, 
als sie auf ihrem direkten Heimweg 
telefonierte. Gemischte Tätigkeiten 
setzen (zumindest) zwei gleichzeitig 
ausgeübte untrennbare Verrichtun-
gen voraus, von denen (wenigstens) 
eine den Tatbestand einer versi-
cherten Tätigkeit erfüllen müsse. 
Maßgeblich für das Vorliegen eines 

Arbeitsunfalls bei gemischter Tätig-
keit ist demnach die Zurechnung des 
Unfallereignisses und des Gesund-
heitsschadens zur versicherten 
Tätigkeit. Das Gericht sah es nach 
Auswertung der Videoaufnahmen 
und der Zeugenaussagen als erwie-
sen an, dass die Klägerin infolge des 
Telefonats erheblich abgelenkt gewe-
sen sei. Hierdurch erlangte das Tele-
fonieren während der Fortbewegung 
ein so erhebliches Risiko, wodurch 
das allgemeine Wegerisiko zurückge-
treten ist.

Nach der Überzeugung des Gerichts 
ist dieses Unfallereignis daher über-
wiegend dem Telefonieren zuzurech-
nen und steht damit nicht unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung.

Arbeitsunfall im häuslichen Bereich
Urteil des BSG vom 27.11.2018 – B 2 
U 8/17 R

Das BSG stellt mit diesem Urteil klar, 
dass bei künftigen Feststellungen 
eines Arbeitsunfalls, der sich im häus-
lichen Bereich ereignet, die objektive 
Handlungstendenz des Versicherten 
maßgeblich ist. Im vorliegenden Fall 
befanden sich die Geschäftsräume 
des Unternehmens im 1. Oberge-
schoss eines Mehrfamilienhauses 
und die Privatwohnung des Klägers 
im 5. Obergeschoss dieses Mehrfa-
milienhauses. Am 28.04.2012 führte 
der Kläger ein größeres Serverupdate 

mit Datensicherung in seinem Büro 
durch. Dies machte es erforderlich, 
dass der Kläger über die von Mietern 
und Kunden genutzte Wohnhaus-
treppe den Serverraum im Keller auf-
suchte. Auf diesem Weg stürzte der 
Kläger und erlitt erhebliche Verletzun-
gen. Der Unfallversicherungsträger, 
das Sozialgericht sowie das Landes-
sozialgericht lehnten dieses Ereignis 
als Arbeitsunfall ab und begründe-
ten dies damit, dass der Treppenab-
schnitt kein Teil des Gebäudes ist, 
der rechtlich wesentlich den Zwecken 
des Unternehmens dient.

Das BSG hat in seinem Urteil vom 
27.11.2018 entschieden, dass der 
Sturz ein Arbeitsunfall ist und konkre-
tisiert, dass bei der Feststellung eines 
Arbeitsunfalls im häuslichen Bereich 
die objektivierte Handlungstendenz 
des Versicherten den Ausschlag 
gibt und nicht mehr die - quantita-
tiv zu bestimmende - Häufigkeit der 
betrieblichen oder privaten Nut-
zung des Unfallortes relevant ist.  
Die objektivierte Handlungstendenz 
des Versicherten als innere Tatsache 
müsse daher durch die objektiven 
Umstände des Einzelfalls (Unfallzeit-
punkt, konkreter Unfallort, dessen 
objektive Zweckbestimmung, etc.) 
als äußeres Indiz zur Überzeugung im 
Vollbeweis bestätigt sein. 

Anna Söder
Abteilung Leistung

Leistungen
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„Die Kampagne kommmitmensch der 
gesetzlichen Unfallversicherung möchte 
Menschen dafür begeistern, Sicherheit 
und Gesundheit als zentrale WERTE bei 
ihren Entscheidungen und Aktivitäten zu 
berücksichtigen.“

Im Rahmen der Kampagne komm-
mitmensch hat die Unfallkasse Saar-
land eine Arbeitsgruppe ins Leben 
gerufen, die sich einsetzt, vor allem 
in den Handlungsfeldern Kommu-
nikation, Fehlerkultur, Betriebskli-
ma und Beteiligung praxisnahe und 
praktikable Ideen und Umsetzungen 
für unser Haus zu finden. Im Rahmen 
anstehender Renovierungsarbeiten 
unseres Treppenhauses wurde die 
Chance beim Schopfe ergriffen, An-
regungen aus der Kampagne in Form 
von Wandtattoos mit zur Verschöne-

rung der Wandgestaltung zu nutzen. 
Neben dem rein optischen Aufhüb-
schen der bisher eher kargen Wände 
sollen die dort abgebildeten Zitate 
zu den jeweiligen Handlungsfeldern 
Sensibilisierung und Motivation 
gleichtzeitig sein, sich mit Aspekten 
der Handlungsfelder auseinander-
zusetzen. Neben spontaner Zustim-
mung führten die Wandtattoos auch 
zu kritischer Auseinandersetzung 
mit den dargestellten Inhalten. Im 
Hinblick auf die Entwickung eines 
ganzheitlichen präventiven Kultur-
verständnisses liefern die Zitate si-
cherlich einen wichtigen Impuls zur 
innerbetrieblichen Verständigung 
über die Handlungsfelder der Kampa-
gne. Technisch lassen sich die Zitate 
auch wieder leicht durch neue erset-
zen, wodurch hoffentlich wieder neue 

Anregungen innerhalb unseres Hau-
ses gesetzt werden können.
Von externen Besuchern und Besu-
cherinnen erhalten wir zumeist sehr 
positive Rückmeldungen über das 
neu gestaltete Treppenhaus sowohl 
im Hinblick auf die optische Gestal-
tung als auch über die inhaltliche 
Darstellung. 

Auf diesem Wege lässt sich die Prä-
ventionskampagne sehr direkt an die 
Besucher/innen unserer Mitglieds-
betriebe weitervermitteln, was letzt-
endlich auch unserer Trägerkampag-
ne zugute kommt. 

Die Unfallkasse Saarland
  bringt die kommmitmensch  
    Kampagne in die UKS

Christine Schwemm
Öffentlichkeitsarbeit

Aktuelles
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Durch das Gesetz zur Weiterentwick-
lung der Kinder- und Jugendhilfe wur-
den Kinder „während der Betreuung 
durch geeignete Tagespflegeperso-
nen im Sinne von § 23 des Achten 
Buches“ in den Schutz der gesetzli-
chen Unfallversicherung einbezogen 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 8 a Siebtes Buch Sozi-
algesetzbuch -SGB VII-). 

Bisher war in Abstimmung mit dem 
BMAS und dem BMFSFJ alleine die 
Feststellung der Eignung der Tages-
pflegeperson durch den zuständigen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
(Jugendamt) für den Versicherungs-
schutz der Kinder in Tagespflege 
ausreichend. Diese Rechtsauffas-
sung war jedoch von Beginn an um-
stritten. 

Aufgrund des Urteils des Bundesso-
zialgerichts (BSG) vom 19.06.2018 
(B 2 U 2/17 R) müssen wir diese 
Rechtsauffassung aufgeben. Eine 
Versicherteneigenschaft der Kinder 
in Tagespflege besteht nur dann, 
wenn der Betreuungsvertrag zwi-
schen Erziehungsberechtigten (§ 
7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII) und der Ta-

gespflegeperson unter Beteiligung 
des Jugendamts (§ 69 Abs. 3 SGB 
VIII) oder einer von ihm beauftrag-
ten Stelle zustande gekommen ist 
(Stichwort dreiseitiger Betreuungs-
vertrag). Versicherungsschutz kann 
aber auch bestehen, wenn die erzie-
hungsberechtigten Personen die Ta-
gespflegeperson selbst beschaffen. 
Ihnen obliegt es dann jedoch, dem 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
die selbstbeschaffte Tagespflege-
person (unabhängig davon, ob die 
Tagespflegeperson bereits als geeig-
net anerkannt ist oder beim Jugend-
amt noch ein unbeschriebenes Blatt 
ist) nachzuweisen. Nachweis in die-
sem Sinne bedeutet, das Jugendamt 
über die konkret betreuende Person 
in Kenntnis zu setzen. Diese Mel-
dung muss erkennen lassen, dass 
es sich um erlaubnispflichtige Ta-
gespflege handelt (z.B. durch Über-
sendung des Betreuungsvertrages). 
Dann besteht mit dem Zugang dieser 
Meldung beim Jugendamt Versiche-
rungsschutz für das betreute Kind. 
Bei einer ablehnenden Entscheidung 
des Jugendamtes (z. B. weil die Ta-
gespflegeperson persönlich oder die 

genutzten Räumlichkeiten nicht ge-
eignet sind) besteht Versicherungs-
schutz aber nur bis zum Zugang der 
negativen Entscheidung.

Beispiel: Die Eltern finden eine Ta-
gespflegeperson, die ihr Kind kurz-
fristig oder auch langfristig betreuen 
soll und schließt mit dieser einen 
Betreuungsvertrag. Ohne Abspra-
che mit dem Jugendamt besteht kein 
gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz für das Kind. Um diese „Lü-
cke“ zu schließen, müssen sich die 
Eltern mit dem Jugendamt in Verbin-
dung setzen. Ist die Betreuung über 
eine geeignete Betreuungsperson 
in Absprache mit dem Jugendamt 
nicht möglich, ist das Kind bei Ein-
tritt eines Unfalles nicht gänzlich 
unversichert. Die Behandlungskos-
ten übernimmt die gesetzliche bzw. 
private Krankenversicherung des 
Kindes bzw. der Eltern. 

Änderung der Rechtsauffassung 
zum Versicherungsschutz von   
    Kindern in Tagespflege 

Petra Heieck 
Innenrevision / Controlling
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Auf Basis der EU-Verordnung 
1338/2008 vom 11.04.2011 werden 
für die Bundesrepublik Deutschland 
jährlich vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) Daten 
über Arbeitsunfälle von Beschäftig-
ten an die Europäische Kommission 
gemeldet. Diese Daten stammen 
aus den Unfallanzeigen über mel-
depflichtige Arbeitsunfälle, die die 
Unternehmen an ihren jeweiligen 
Unfallversicherungsträger richten.

Für die vollständige Erfüllung der EU-
Verordnung Nr. 1338/2008 (EG) sollen 
ab dem Berichtsjahr 2017 auch die 
Daten über Dienstunfälle von Beam-
tinnen und Beamten auf Bundes-, 
Landes- und Kommunalebene erho-
ben und gemeldet werden. Die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung 
hat sich bereit erklärt, Datenlieferun-
gen ihrer Mitglieder über Dienstun-
fälle von Beamtinnen und Beamten in 
ihre bereits laufenden Datenlieferun-
gen zu Arbeitsunfällen der UV-Versi-
cherten an das BMAS zu integrieren.

Im Saarland wurde mit der Auf-
nahme des § 62 b in das Saarländi-
sche Beamtenversorgungsgesetz die 
gesetzliche Grundlage für die Erhe-
bung und Weiterleitung der statisti-
schen Daten geschaffen.

Als Unfallversicherungsträger der 
Kommunen, des Landes und deren 
rechtlich selbständigen Unternehmen 
im Saarland  berät die Unfallkasse 
Saarland ihre Mitglieder in Fragen 
des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes sowie zum Versicherungsschutz, 
und erbringt Leistungen entspre-
chend dem gesetzlichen Katalog an 
die Versicherten.

In diesem Zusammenhang erfüllen 
wir auch die statistische Meldepflicht 
für die angestellten Beschäftigten 
unserer Mitglieder außerhalb des 
Beamtenrechtes.

Mit Rundschreiben ÖD 2 – 2115 – 08/2 
vom 14.02.2020 hat das Ministerium 
für Inneres, Bauen und Sport des 
Saarlandes über die Meldepflicht, 
ihre Rechtsgrundlage und die prakti-
sche Umsetzung informiert. Zur Kon-
kretisierung des Meldeverfahrens 
von Dienstunfällen hat das Ministe-
rium für Inneres, Bauen und Sport mit 
der Unfallkasse Saarland eine Verein-
barung abgeschlossen. 

Demnach werden die verordnungs-
relevanten Dienstunfalldaten der 
einzelnen Dienstherren online über 
die Eingabemaske „Dienstunfallmel-
dung“  im Extranet der UKS 

(https://extranet.uks.de/) erfasst. 
Eine Anmeldung oder Registrierung 
ist nicht erforderlich.

Die Hilfe-Funktion gibt wertvolle Hin-
weise zu den einzelnen Feldern.

Von der Meldepflicht sind jene Dienst-
unfälle ausgenommen, die Beamtin-
nen und Beamte in den Bereichen 
Verteidigung, Rechtspflege/Justiz, 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
sowie Feuerwehr erleiden.

Mit dem Feld „Dienstunfall übermit-
teln“ werden die Daten elektronisch 
an die UKS weitergeleitet.

Die entsprechend dem Rund-
schreiben ÖD 2 – 2115 – 08/2 vom 
05.07.2018 in Papierform aufbewahr-
ten Unfallmeldungen von Beamtin-
nen und Beamten seit 2017 können 
hier erfasst oder in Papierform an die 
UKS gesandt werden.

Martin Spies
Leiter Abteilung Mitglieder und 
Finanzen

Erfassung und statistische 
Auswertung des Dienstunfall-
   geschehens im Saarland
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Neue Druckschriften
Neuerscheinungen und aktualisierte Fassungen

NEU!
DGUV-Regel
Branche Schule
102-601
August 2019

Branche Schule

DGUV Regel 102-601

August 2019

102-601

NEU!
DGUV-Information
Bewegung und Lernen
202-101
Juli 2019

DGUV Information 202-101

Gerold Brägger, Heinz Hundeloh, Norbert Posse und Hermann Städtler 

Bewegung und Lernen
Konzept und Praxis Bewegter Schulen

Juli 2019

202-101

DGUV-Information
Wahrnehmen und Bewegen
202-050
aktualisierte Fassung 
Oktober 2019

DGUV Information 202-050

Wahrnehmen und Bewegen
Übungen und Spiele zur Sinnesförderung 

September 2019

202-050

DGUV-Regel
Regeln für Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen im Unterricht
102-001
aktualisierte Fassung
September 2019

DGUV Regel 102-001

Regeln für Sicherheit und 
Gesundheit bei Tätigkeiten 
mit Biostoffen im Unterricht

September 2019

102-001

DGUV-Information
Mit dem Bus zur Schule
202-046
aktualisierte Fassung 
August 2019

August 2019

Mit dem Bus zur Schule

DGUV Information 202-046

202-046

NEU!
DGUV-Information
Psychische Belastung - 
der Schritt der Risikobeurteilung
202-050
August 2019

Psychische Belastung –  
der Schritt der Risikobeurteilung
Fachinformation für die Prävention

August 2019

DGUV Information 206-026
206-026
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NEU!
DGUV-Information
Mensch und Arbeitsplatz - Physische 
Belastungen
208-053
September 2019Mensch und Arbeitsplatz –  

Physische Belastungen

September 2019

DGUV Information 208-053
208-053

DGUV-Information
Alarmierung und Evakuierung
205-033
Oktober 2019

Alarmierung  
und Evakuierung

Oktober 2019

DGUV Information 205-033
205-033

NEU!
DGUV-Information
Sicher unterwegs mit dem Transport- 
und Lastenfahrrad
208-055
November 2019

Sicher unterwegs mit dem  
Transport- und Lastenfahrrad

November 2019

DGUV Information 208-055
208-055

NEU!
Flyer
Corona SARS-CoV-2
21434
April 2020

Coronavirus  
SARS-CoV-2
Verdachts-/Erkrankungsfälle  
im Betrieb
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Lüften leicht gemacht: 
eine kostenlose App gegen dicke Luft in Innenräumen
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzen-
trationsmangel, Leistungsverlust – 
zu viel Kohlendioxid (CO2) in Räumen 
kann die Gesundheit beeinträchtigen.

Das Institut für Arbeitsschutz der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (IFA) und die Unfallkasse 
Hessen (UKH) haben deshalb eine 
App entwickelt, die für jeden fens-
terbelüfteten Raum den richtigen 
Lüftungszeitpunkt und die optimale 
Lüftungsfrequenz ermittelt – in Schu-
len, Büros, Seminarräumen oder 
sogar in privater Umgebung.

Die menschliche Atmung ist Haupt-
quelle für CO2 in Innenräumen. In 
geringer Konzentration ist CO2 ungif-
tig, es behindert aber die Sauer-
stoffaufnahme im Körper. Erhöhte 
CO2-Werte in der Umgebungsluft 
können deshalb beim Menschen bei-
spielsweise zu Kopfschmerzen füh-
ren. Probleme treten vor allem dort 
auf, wo viele Personen über längere 
Zeit in geschlossenen, relativ kleinen 
Räumen zusammen sind – dort lei-
den dann häufig Leistungsfähigkeit, 

Konzentration und Wohlbefinden.
„Regelmäßiges Lüften ist die ein-
fachste Schutzmaßnahme gegen 
die Effekte von zu viel CO2“, sagt Dr. 
Simone Peters, Gefahrstoffexpertin 
im IFA. „Das wird im Eifer des Gefech-
tes leider häufig vergessen, oder es 
wird einfach viel zu selten gelüftet.“

Abhilfe soll eine neue kostenlose App 
schaffen, die das IFA gemeinsam mit 
der UKH für Android und Apple ent-
wickelt hat. Aus Personenzahl, Auf-
enthaltsdauer und Raumvolumen 
errechnet die App die voraussichtli-
che CO2-Konzentration und gibt an, 
wann und wie oft gelüftet werden 
soll. Die ermittelte Zeit lässt sich als 
Timer setzen, der an die Lüftung erin-
nert. 

Peters: „Laut Arbeitsstättenrecht 
soll ein Wert von 0,1 Volumenpro-
zent (1.000 ppm) CO2 in der Raum-
luft nicht überschritten werden, um 
fit und aufmerksam zu bleiben. Mit 
unserer App kann dieser Wert überall 
eingehalten werden, vor allem dort, 
wo gelernt und gearbeitet wird.“

Der Rechner basiert auf den Ergeb-
nissen einer Studie der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen (UK NRW), die 
CO2-Konzentrationen während 720 
Unterrichtsstunden in 111 Schulen 
gemessen hat. Vergleiche haben 
gezeigt, dass die Ergebnisse für die 
Sekundarstufe auch auf den Bürobe-
reich übertragbar sind.

Link zur App
(AppStore und Googleplay)

Quelle: DGUV
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20 sek
1,5 m

Allgemeine Schutzmaßnahmen
CORONAVIRUS

Mindestens
 1,5 m Abstand 

zu anderen 
halten!

Hände regelmäßig und gründlich 
mit Seife und Wasser für
20 Sekunden waschen,

insbesondere nach dem 
Toilettengang und vor jeglicher 

Nahrungsaufnahme.

In die Armbeuge oder
Taschentuch husten und

niesen, nicht in die Hand.

Nicht mit den Händen 
ins Gesicht fassen.

Nicht die Hand geben. Besprechungen von Angesicht 
zu Angesicht vermeiden. 
 Stattdessen Telefon und 

Videokonferenzen nutzen.

Zum Schutz vor Infektionen 
Bus und Bahn meiden. 

Stattdessen Fahrrad und 
Auto nutzen.

Bei Husten und Fieber 
zuhause bleiben.

Im Verdachtsfall nur nach 
vorheriger telefonischer 

Anmeldung zum Arzt.

Getrennte Benutzung 
von Hygieneartikeln und 

Handtüchern.

Kontaminierte Kontaktflächen 
im Betrieb (z. B. Toiletten, 

Arbeitsplatz) gründlich 
reinigen, ggf. desinfizieren.
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